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Bekanntmachung über gefasste Beschlüsse in der 29. Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung am 28. Februar 2024

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss im öffentlichen teil:

DS	0640
Bebauungsplan „Solarpark Quermathen“: Beschluss über den geänderten 
Geltungsbereich, die vorläufige Abwägung, den Entwurf und die Offenalge 
des Entwurfs – Offenlagebeschluss 
Die	Stadtverordnetenversammlung	beschließt:
1.	 die	 Änderung	 des	 Geltungsbereichs	 des	 Bebauungsplans	 „Solarpark	

Quermathen“	durch	 Ergänzung	der	 Flurstücke	340,	 348,	 352	und	357	
der	Flur	4,	Gemarkung	Groß	Behnitz.	Es	handelt	sich	dabei	um	bisher	
nicht	im	Geltungsbereich	enthaltene	Wege-	und	Grabenflächen,	die	den	
Solarpark	im	Vorentwurf	in	5	Teilflächen	zergliederten.	Die	Flächen	wer-
den	jetzt	mit	einbezogen,	um	den	städtebaulichen	Zusammenhang	des	
Gesamtprojekts	sicherzustellen.

	 Der	Bebauungsplan	wird	jetzt	für	folgende	Flurstücke	ausgestellt:
	 Flur	 4,	Gemarkung	Groß	Behnitz,	 Flurstücke	335,	 336,	 337,	 338,	 339,	

340,	341,	342/1,	343,	344,	345,	346,	347,	348,	349,	350,	352,	353,	354,	
355,	356,	357,	358,	359	und	360.

	 Das	 Plangebiet	 hat	 eine	Größe	 von	 insgesamt	 54,84	 ha	 (vgl.	Anlage	
Planzeichnung	Entwurf).	

2.	 die	vorläufige	Abwägung	der	zum	Vorentwurf	eingegangenen	Stellung-
nahmen	aus	der	Öffentlichkeit	sowie	der	Behörden	und	sonstigen	Träger	
öffentlicher	Belange	entsprechend	der	als	Anlage	beigefügten	Tabelle	
„Abwägung“;

3.	 den	Entwurf	des	Bebauungsplans	„Solarpark	Quermathen“,	bestehend	
aus	der	Planzeichnung,	der	Begründung,	dem	Blendgutachten	und	dem	
Umweltbericht	 mit	 ergänzenden	 faunistischen	 Gutachten	 (Avifauna,	
Reptilien,	Amphibien)	–	entsprechend	der	dieser	Beschlussvorlage	bei-
gefügten	Anlagen;

4.	 den	Bürgermeister	zu	beauftragen,	die	öffentliche	Auslegung	des	Ent-
wurfs	der	Planzeichnung	und	der	Begründung	mit	Umweltbericht,	ein-
schließlich	der	ergänzenden	Artenschutzgutachten,	des	Bebauungsplans	
„Solarpark	Quermathen“	sowie	der	wesentlichen,	bereits	vorliegenden	
umweltbezogenen	 Stellungnahmen	 ortsüblich	 bekannt	 zu	machen,	 in	
der	Bekanntmachung	anzugeben,	wo	der	Plan	mit	Begründung	und	sons-
tigen	Unterlagen	im	Internet	eingesehen	werden	kann	sowie	zusätzlich	
während	der	Dienstzeiten	eingesehen	und	über	den	Inhalt	Auskunft	er-
teilt	werden	kann	(gem.	§	3	Abs.	2	BauGB)	sowie	die	Stellungnahmen	
der	Behörden	und	sonstigen	Träger	öffentlicher	Belange	zum	Entwurf	
einzuholen	(gem.	§	4	Abs.	2	BauGB).

Dieser	Beschluss	wurde	abgelehnt.
Beschluss-Nr.: 614/2024

DS	0652
Bebauungsplan „Tankstelle“ 1. Änderung Geltungsbereich, OT Neukammer, 
Änderungsbeschluss 
Die	Stadtverordnetenversammlung	beschließt:
1.	 Die	Änderung	des	Geltungsbereiches	des	Bebauungsplanes	„Tankstelle“	

(Rechtskraft	04.05.2007),	OT	Neukammer	 für	den	Bereich	der	Gemar-
kung	Nauen	Flur	21,	Flurstücke	299	(tw.),	87/2,	87/3	(tw.),	87/4	(tw.),	92	
und	Flur	26,	Flurstücke	1/10	(tw.),	1/11	mit	einer	Gesamtgröße	von	ca.	
12.600	m²	(siehe	Anlage).

	 Ziel	des	o.	g.	B-Planes	ist	die	Herstellung	der	planungsrechtlichen	Vo-
raussetzungen	 zur	 Errichtung	 einer	 konventionellen	 Tankstelle,	 einer	
Wasserstofftankstelle	 sowie	 tankstellenbezogenen	 Dienstleistungen	
(siehe	Anlage).	

	 Der	Bebauungsplan	 ist	 im	zweistufigen	Regelverfahren	zu	erarbeiten.	
Zum	Bebauungsplan	ist	eine	Umweltprüfung	durchzuführen	und	ein	Ar-
tenschutzbeitrag	vorzulegen.

	 Der	FNP	ist	im	Parallelverfahren	zu	ändern.

2.	 Den	Bürgermeister	zu	beauftragen,	den	Änderungsbeschluss	ortsüblich	
bekannt	zu	machen.

Beschluss-Nr.: 615/2024

DS	0638
Bebauungsplan „Wohngebiet Ketziner Straße Süd“: Beschluss über den fi-
nalen städtebaulichen Vertrag 
Die	Stadtverordnetenversammlung	beschließt:
1.	 Dem	 Städtebaulichen	 Vertrag	 mit	 Erschließungsvertrag	 zum	 Bebau-

ungsplan	„Wohngebiet	Ketziner	Straße	Süd“,	Stand	12.12.2023,	wird	
zugestimmt	(siehe	Anlage).

2.	 Der	Bürgermeister	wird	aufgefordert,	nach	dem	Beschluss	die	Unter-
schrift	des	Erschließungsträgers	unter	den	Vertrag	einzuholen.

Beschuss-Nr.: 616/2024

DS	0643
Flächennutzungsplan Änderung in Bezug auf den Bebaungsplan „Ausbau 
Wernitzer Weg 5“, Änderungsbeschluss 
Die	Stadtverordnetenversammlung	beschließt:
1.	 Die	Änderung	des	FNP	für	den	Bereich	der	Gemarkung	Markee	Flur	11,	

Flurstück	322,	64	tw.,	66	tw.	(siehe	Plan).
	 Ziel	des	B-	Planes	ist	die	Schaffung	der	planungsrechtlichen	Vorausset-

zung	für	die	Errichtung	des	Betriebssitzes	der	Kassigkeit	GmbH	–	ein	
Garten-	und	Landschaftsbaubetrieb	–	mit	Wohnhaus,	Räumlichkeiten	
für	 fachbezogene	Aus-	 und	Weiterbildungszwecke	 sowie	 einen	 Lehr-	
und	Schaugarten	auf	der	Fläche	Ausbau	Wernitzer	Weg	5.	Derzeit	ist	
das	Plangebiet	als	Außenbereich	einzuschätzen,	die	Darstellung	im	Flä-
chennutzungsplan	ist	–	Fläche	für	die	Landwirtschaft	–.	Der	FNP	ist	im	
Parallelverfahren	zu	ändern.

2.	 Das	Verfahren	wird	als	1-stufiges	Verfahren	durchgeführt.
3.	 Den	Bürgermeister	zu	beauftragen,	den	Änderungsbeschluss	ortsüblich	

bekannt	zu	machen.
Beschluss-Nr.: 617/2024

DS	0654
DLV 14.1 – Vertrag zur Übertragung der Baumkontrolle an die DLG mbH, 
rückwirkend zum 01.01.2024 
Die	Stadtverordnetenversammlung	beschließt:
Der	Bürgermeister	wird	beauftragt,	mit	der	DLG	Nauen	mbH	den	Vertrag	über	
die	Baumkontrolle,	DLV	14.1	(siehe	Anlage),	rückwirkend	zum	01.01.2024	ab-
zuschließen.	Der	DLV	14.1	löst	damit	die	bisherige	vertragliche	Regelung	zur	
Durchführung	der	Baumkontrollen	vom	09./14.12.2015	ab.
Beschluss-Nr.: 618/2024

DS	0655
DLV 14.2 – Vertrag zur Übertragung der Baumpflege an die DLG mbH, rück-
wirkend zum 01.01.2024 
Die	Stadtverordnetenversammlung	beschließt:
Der	Bürgermeister	wird	beauftragt,	mit	 der	DLG	Nauen	mbH	den	Vertrag	
über	die	Baumpflege,	DLV	14.2	(siehe	Anlage),	rückwirkend	zum	01.01.2024	
abzuschließen.	Der	DLV	14.2	löst	damit	die	bisherige	vertragliche	Regelung	
zur	Durchführung	der	Baumpflege	vom	09./14.12.2015	ab.
Beschluss-Nr.: 619/2024

DS	0642
Zehnte Änderungssatzung vom 28. Februar 2024 zur Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung der Stadt Nauen vom 21.09.2011– StraGebSatz –
Die	Stadtverordnetenversammlung	beschließt	die	Zehnte	Änderungssatzung	
vom	28.	Februar	2024	zur	Straßenreinigungs-	und	Gebührensatzung	
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der	Stadt	Nauen	vom	19.	September	2011–	StraGebSatz	–	(siehe	Anlage)
Beschluss-Nr.: 620/2024

DS	0656
Bevollmächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe von Planungsleistungen 
Der	Bürgermeister	wird	 bevollmächtigt,	 dem	wirtschaftlichsten	Bieter	 für	
die	 Planungsleistung	 „Erarbeitung	 der	 kommunalen	Wärmeplanung“	 den	
Zuschlag	zu	erteilen.

Die	Auftragssumme	wird	sich	voraussichtlich	auf	ca.	193.000,-	€	 (brutto)	
belaufen.
Beschluss-Nr.: 621/2024

Die Beschlüsse finden Sie unter http://ris.nauen.de.
einsicht nehmen können Sie auch im Büro der Stadtverordnetenver-
sammlung, rathausplatz 1, Zimmer 24.

Bebauungsplan „tankstelle“ 1. Änderung Geltungsbereich, Ot Neukammer,  
Änderungsbeschluss

Die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Nauen	hat	in	ihrer	Sitzung	am	
28.02.2024	den	Beschluss	über	die	1.	Änderung	des	Bebauungsplans	„Tank-
stelle“,	OT	Neukammer	gefasst.
Die	Änderung	des	Bebauungsplanes	„Tankstelle“	(Rechtskraft	04.05.2007),	
OT	Neukammer	für	den	Bereich	der	Gemarkung	Nauen	umfasst	den	neuen	
Geltungsbereich	mit	der	Flur	21,	Flurstücke	299	(tw.),	87/2,	87/3	(tw.),	87/4	
(tw.),	92	und	Flur	26,	Flurstücke	1/10	(tw.),	1/11	mit	einer	Gesamtgröße	von	
ca.	12.600	m²	(siehe	Anlage).

Ziel	des	o.	g.	B-Planes	ist	die	Herstellung	der	planungsrechtlichen	Vorausset-
zungen	zur	Errichtung	einer	konventionellen	Tankstelle,	einer	Wasserstoff-
tankstelle	sowie	tankstellenbezogenen	Dienstleistungen.	
Der	Bebauungsplan	ist	im	zweistufigen	Regelverfahren	zu	erarbeiten.	Zum	
Bebauungsplan	ist	eine	Umweltprüfung	durchzuführen	und	ein	Artenschutz-
beitrag	vorzulegen.
Der	FNP	ist	im	Parallelverfahren	zu	ändern.
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Bebauungsplan „Sportplatz Börnicke“, Ot Börnicke

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
zum Vorentwurf des Bebauungsplans (Planungsstand: Januar 2024)

Die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Nauen	hat	in	ihrer	Sitzung	am	
06.07.2023	den	Beschluss	über	die	Aufstellung	des	Bebauungsplans	„Sport-
platz	Börnicke“,	OT	Börnicke,	für	den	Bereich	des	Flurstücks	289	der	Flur	6	
gefasst.	Der	Aufstellungsbeschluss	ist	im	Amtsblatt	für	die	Stadt	Nauen	vom	
24.07.2023	ortsüblich	bekannt	gemacht	worden.
Ziel	 des	 Bebauungsplanverfahrens	 ist	 die	 langfristige	 Sicherung	 und	 be-
darfsgerechte	Entwicklung	eines	bestehenden	Standortes	für	die	kommuna-
le	Daseinsvorsorge	im	südöstlichen	Ortsrandbereich	Börnickes.	Neben	der	
planungsrechtlichen	Sicherung	des	bereits	in	Nutzung	stehenden	Standortes	
der	Freiwilligen	Feuerwehr	sowie	umliegender	freiflächenbezogener	Sport-,	
Spiel-	und	Freizeitmöglichkeiten	sollen	die	planungsrechtlichen	Vorausset-
zungen	 für	 die	 Errichtung	 eines	Dorfgemeinschaftshauses	 sowie	 die	 nut-
zungsbedingt	erforderlichen	Stellplätze	geschaffen	werden.
Die	Aufstellung	des	Bebauungsplans	erfolgt	im	zweistufigen	Regelverfahren	
mit	Umweltprüfung.	Der	Umweltbericht	wird	der	Begründung	zum	Bebau-
ungsplan	als	gesonderter	Teil	beigefügt.
Das	 Plangebiet	 zum	Bebauungsplan	 „Sportplatz	 Börnicke“	 befindet	 sich	 im	
südöstlichen	Ortsrandbereich	der	Ortslage	Börnicke	zwischen	den	kommunalen	
Straßenverkehrsflächen	„Zu	den	Petersbergen“	im	Norden	und	„Landweg“	im	
Südwesten.	Der	räumliche Geltungsbereich umfasst	das	Flurstück 289 
sowie	eine	teilfläche des Flurstücks 61	der Flur 6	in	der	Gemarkung Bör-
nicke.	Zur	Sicherung	der	Einbindung	in	das	kommunale	Straßenverkehrsnetz	
werden	zusätzlich	der	„Landweg“	 (Teilfläche	des	Flurstücks 51	der	Flur 3 
und	Teilfläche	des Flurstücks 38	der	Flur 6)	bis	zur	Straßenmitte	sowie	die	
Straße	„Zu	den	Petersbergen“	(teilfläche des Flurstücks 69 der	Flur 6)	in	
der	vollständigen	Breite	des	Verkehrsflurstückes	einbezogen.
Die	Teilfläche	des	Flurstücks	61	der	 Flur	6,	Gemarkung	Börnicke,	 schließt	
südlich	an	das	im	Aufstellungsbeschluss	benannte	Flurstück	289	an.	Diese	
Fläche	wird	bereits	im	Bestand	für	freiflächenbezogene	Sport-	und	Spielmög-
lichkeiten	genutzt.	Im	Bebauungsplan	soll	diese	Nutzung	planungsrechtlich	
gesichert	werden.	Die	Erweiterung	des	Geltungsbereichs	ist	mit	dem	nächs-
ten	Beschluss	zum	Bebauungsplan	von	der	Stadtverordnetenversammlung	
zu	bestätigen.	Das	Plangebiet	vergrößert	sich	mit	der	Einbeziehung	der	o.	g.	
Flurstücke	von	ca.	1,2	ha	auf	jetzt	ca.	1,78 ha.

Im	Rahmen	der	frühzeitigen	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	gemäß	§	3	Abs.	
1	BauGB	können	die	Unterlagen	zum	Vorentwurf	des	Bebauungsplans	(Pla-
nungsstand:	Januar	2024),	bestehend	aus	Planzeichnung	und	Begründung	
einschließlich	 Umweltbericht	 und	 der	 Bestandskarte	 zum	Umweltbericht,	
in	der	Zeit	vom	26.03.2024 – einschl. 29.04.2024	auf	der	Homepage	der	
Stadt	Nauen	unter	Planen	&	Bauen/	Aktuelle	Offenlagen	(www.nauen.de/
stadtentwicklungbauen/planen-und-bauen/aktuelle-offenlagen/)	 sowie	
auch	 auf	 dem	 Landesportal	 unter	 http://blp.brandenburg.de	 oder	 http:// 
bauleitplanung.brandenburg.de	eingesehen	werden.
Ergänzend	werden	die	Unterlagen	 in	der	Zeit	vom	26.03.2024 – einschl. 
29.04.2024	in	der	Stadtverwaltung	Nauen,	Rathausplatz	1,	Flurbereich	Zi.	14,	
1.	OG	während	der	Zeiten:
Montag	 8.00	–	15:00	Uhr
Dienstag	 8.00	–	17:00	Uhr
Donnerstag	 8.00	–	18:00	Uhr
Freitag	 8:00	–	12:00	Uhr
zu	jedermanns	Einsicht	offengelegt.	
In	dieser	Zeit	können	Hinweise	oder	Anregungen	von	jedermann	schriftlich	
oder	zur	Niederschrift	vorgebracht	werden.	Ebenso	ist	es	möglich,	Stellung-
nahmen	per	E-Mail	an	die	unten	angegebene	E-Mail-Adresse	zu	senden.
Termine	zur	Einsichtnahme	in	die	Planunterlagen	außerhalb	der	vorgenann-
ten	Zeiten	können	auch	telefonisch	unter	03321	/	408255	oder	per	E-Mail	
(stadtplanung@nauen.de)	vereinbart	werden.	
Nicht	fristgerecht	abgegebene	Stellungnahmen	können	bei	der	Beschluss-
fassung	über	den	Bauleitplan	unberücksichtigt	bleiben,	sofern	die	Stadt	de-
ren	Inhalt	nicht	kannte	und	nicht	hätte	kennen	müssen	und	deren	Inhalt	für	
die	Rechtmäßigkeit	des	Bebauungsplans	nicht	von	Bedeutung	ist.	
Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	erfolgt	auf	der	Grundlage	des	
§	3	BauGB	in	Verbindung	mit	Art	6	Abs.	1	Buchst.	e	DSGVO	und	dem	Bran-
denburgischen	Datenschutzgesetz.	Sofern	Sie	Ihre	Stellungnahme	ohne	Ab-
senderangaben	abgeben,	erhalten	Sie	keine	Mitteilung	über	das	Ergebnis	
der	 Prüfung.	Weitere	 Informationen	 entnehmen	 Sie	 bitte	 dem	 Formblatt:	
Informationspflichten	bei	der	Erhebung	von	Daten	 im	Rahmen	der	Öffent-
lichkeitsbeteiligung	nach	BauGB	(Art.	13	DSGVO),	welches	mit	ausliegt.

Geltungsbereich des Bebauungsplans „Sportplatz Börnicke“, Ot Börnicke:
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Flächennutzungsplan – Änderung 01-2023 „Grünfläche Naherholung am ritterfeld“:

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf der 
FNP-Änderung (Planungsstand: Februar 2024)

Die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Nauen	hat	in	ihrer	Sitzung	am	
21.09.2021	den	Beschluss	über	die	Einleitung	des	Änderungsverfahrens	zum	
Flächennutzungsplan	mit	dem	Ziel	gefasst,	eine	bisher	als	„Fläche	für	die	Land-
wirtschaft“	dargestellte	Fläche	am	südlichen	 Innenstadtrand	 in	„Grünfläche	
Naherholung“	zu	ändern.
Ziel	 des	Änderungsverfahrens	 ist	 es,	 den	bereits	 vorhandenen	und	 voraus-
sichtlich	 nochmals	 steigenden	 Bedarfen	 ihrer	 Einwohner	 nach	 zusätzlichen	
Naherholungsflächen	 nachzukommen.	 Hierfür	 soll	 eine	 rund	 3,2	 ha	 große,	
derzeit	 landwirtschaftlich	genutzte	Fläche	 im	südlichen	Ortsrandbereich	der	
Kernstadt	für	die	Entwicklung	als	Naherholungsfläche	vorgehalten	bzw.	vor-
bereitet	werden.
Der	 räumliche Geltungsbereich	 der	 Änderung	 01-2023	 des	 Flächennut-
zungsplans	der	Stadt	Nauen	hat	eine	Größe	von	insgesamt	rund 3,2 ha	und	
umfasst	Teilflächen	der	folgenden	Flurstücke	der	Gemarkung	Nauen:
Flur 16, Flurstück 2 / 3 (tw.); 5 (tw.); 7/5 (tw.); 8 (tw.) und 106 (tw.)
Bei	dem	zum	Teil	in	den	Änderungsbereich	einbezogenen	Flurstück	8,	Flur	16,	
Gemarkung	Nauen,	handelt	es	sich	um	das	Verkehrsflurstück	der	Straße	„Am	
Ritterfeld“.
Die	 Änderung	 des	 Flächennutzungsplans	 erfolgt	 im	 zweistufigen	 Regelver-
fahren	mit	Umweltprüfung.	Der	Umweltbericht	mit	einer	schutzgutbezogenen	
Beschreibung	und	Bewertung	des	derzeitigen	Umweltzustandes	sowie	einer	
schutzgutbezogenen	 Prognose	 zur	 Entwicklung	 des	 Umweltzustandes	 bei	
Durchführung	 und	 Nichtdurchführung	 der	 Planung	 (Basisszenario)	 wird	 zur	
Entwurfsfassung	der	Änderung	01-2023	des	Flächennutzungsplans	der	Stadt	
Nauen	erarbeitet	und	im	weiteren	Planverfahren	fortgeschrieben.
Im	Rahmen	der	 frühzeitigen	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	 gemäß	§	3	Abs.	
1	BauGB	können	die	Unterlagen	zum	Vorentwurf	der	Änderung	des	Flächen-
nutzungsplans	01-2023	 (Planungsstand:	Februar	2024),	bestehend	aus	Plan-
zeichnung	und	Begründung,	in	der	Zeit	vom 26.03.2024 – einschl. 29.04.2024 

auf	der	Homepage	der	Stadt	Nauen	unter	Planen	&	Bauen/	Aktuelle	Offen-
lagen	 (www.nauen.de/stadtentwicklung-bauen/planen-und-bauen/aktuelle- 
offenlagen/)	sowie	auch	auf	dem	Landesportal	unter	http://blp.brandenburg.de	
oder	http://bauleitplanung.brandenburg.de	eingesehen	werden.
Ergänzend	werden	die	Unterlagen	 in	der	Zeit	vom	26.03.2024 – einschl. 
29.04.2024	in	der	Stadtverwaltung	Nauen,	Rathausplatz	1,	Flurbereich	Zi.14,	
1.	OG	während	der	Zeiten:
Montag	 8.00	–	15:00	Uhr
Dienstag	 8.00	–	17:00	Uhr
Donnerstag	 8.00	–	18:00	Uhr
Freitag	 8:00	–	12:00	Uhr
zu	jedermanns	Einsicht	offengelegt.	
In	dieser	Zeit	können	Hinweise	oder	Anregungen	von	jedermann	schriftlich	
oder	zur	Niederschrift	vorgebracht	werden.	Ebenso	ist	es	möglich,	Stellung-
nahmen	per	E-Mail	an	die	unten	angegebene	E-Mail-Adresse	zu	senden.
Termine	zur	Einsichtnahme	in	die	Planunterlagen	außerhalb	der	vorgenann-
ten	Zeiten	können	auch	telefonisch	unter	03321	/	408255	oder	per	E-Mail	
(stadtplanung@nauen.de)	vereinbart	werden.	
Nicht	fristgerecht	abgegebene	Stellungnahmen	können	bei	der	Beschluss-
fassung	über	den	Bauleitplan	unberücksichtigt	bleiben,	sofern	die	Stadt	de-
ren	Inhalt	nicht	kannte	und	nicht	hätte	kennen	müssen	und	deren	Inhalt	für	
die	Rechtmäßigkeit	des	Bebauungsplans	nicht	von	Bedeutung	ist.	
Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	erfolgt	auf	der	Grundlage	des	
§	3	BauGB	in	Verbindung	mit	Art	6	Abs.	1	Buchst.	e	DSGVO	und	dem	Bran-
denburgischen	Datenschutzgesetz.	Sofern	Sie	Ihre	Stellungnahme	ohne	Ab-
senderangaben	abgeben,	erhalten	Sie	keine	Mitteilung	über	das	Ergebnis	
der	 Prüfung.	Weitere	 Informationen	 entnehmen	 Sie	 bitte	 dem	 Formblatt:	
Informationspflichten	bei	der	Erhebung	von	Daten	 im	Rahmen	der	Öffent-
lichkeitsbeteiligung	nach	BauGB	(Art.	13	DSGVO),	welches	mit	ausliegt.

Geltungsbereich der Änderung des FNP 01-2023 „Grünfläche Naherholung am ritterfeld“:
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Flächennutzungsplan Änderung in Bezug auf den B-Plan „Ausbau Wernitzer Weg 5“,  
Änderungsbeschluss

Die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Nauen	hat	in	ihrer	Sitzung	am	
28.02.2024	den	Beschluss	über	die	Änderung	des	FNP	für	den	Bereich	der	
Gemarkung	Markee	Flur	11,	Flurstück	322,	64	tw.,	66	tw.	(siehe	Plan)	gefasst.

Ziel	des	B-Planes	ist	die	Schaffung	der	planungsrechtlichen	Voraussetzung	
für	die	Errichtung	des	Betriebssitzes	der	Kassigkeit	GmbH	–	ein	Garten-	und	
Landschaftsbaubetrieb	–	mit	Wohnhaus,	Räumlichkeiten	für	fachbezogene	
Aus-	und	Weiterbildungszwecke	sowie	einen	Lehr-	und	Schaugarten	auf	der	
Fläche	Ausbau	Wernitzer	Weg	5.	Derzeit	 ist	das	Plangebiet	als	Außenbe-
reich	einzuschätzen,	 die	Darstellung	 im	 Flächennutzungsplan	 ist	–	 Fläche	
für	die	Landwirtschaft-.	

Der	FNP	ist	im	Parallelverfahren	zu	ändern.

Vorgesehene Darstellung:
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan „rechenzentrum“ Offenlage Vorentwurf

Die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Nauen	hat	in	ihrer	Sitzung	am	
29.11.2023	den	Beschluss	über	die	Aufstellung	des	Vorhabenbezogenen	Be-
bauungsplanes	„Rechenzentrum“	gefasst.
Der	Geltungsbereich	des	Bebauungsplans	umfasst	folgende	Flurstücke:
Gemarkung	Nauen:	Flur	17,	Flurstücke	35,	36,	46	/	7	(tlw.),	157,	159,	209,	
210,	211,	212,	232	(tlw.)	sowie	233	(tlw.)	(siehe	Plan).	Das	Plangebiet	befin-
det	sich	südöstlich	des	Geltungsbereiches	des	Bebauungsplanes	„Industrie-	
und	Gewerbegebiet	Nauen-Ost“.
Ziel	ist	es,	die	planungsrechtlichen	Voraussetzungen	für	die	Entwicklung	ei-
nes	Gewerbegebiets	für	das	Bauvorhaben	„Rechenzentrum“	mit	ca.	14,6	ha	
zu	schaffen.	
Der	Vorhabenbezogene	Bebauungsplan	ist	in	einem	zweistufigen	Regelver-
fahren	zu	erarbeiten.	Zum	Bebauungsplan	ist	eine	Umweltprüfung	durchzu-
führen	und	ein	Artenschutzbeitrag	vorzulegen.
Die	Unterlagen	zum	Vorentwurf	wurden	erarbeitet.	Der	Vorentwurf	ist	den	
Behörden	und	sonstigen	Trägern	öffentlicher	Belange	sowie	der	Öffentlich-
keit	 bekannt	 zu	 geben	und	Stellungnahmen	 zu	den	Planunterlagen	 sollen	
eingeholt	werden.
Im	Rahmen	der	frühzeitigen	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	gemäß	§	3	Abs.	1	
BauGB	können	die	Unterlagen	zum	Vorentwurf	des	Bebauungsplanes	(Pla-
nungsstand:	Februar	2024),	bestehend	aus	Planzeichnung	und	Begründung,	
in	der	Zeit	vom	26.03.2024 – einschl. 29.04.2024	auf	der	Homepage	der	
Stadt	Nauen	unter	Planen	&	Bauen/	Aktuelle	Offenlagen	(www.nauen.de/
stadtentwicklung-bauen/planen-und-bauen/aktuelle-offenlagen/)	 sowie	
auch	 auf	 dem	 Landesportal	 unter	 http://blp.brandenburg.de	 oder	 http://
bauleitplanung.brandenburg.de	eingesehen	werden.

Ergänzend	werden	die	Unterlagen	 in	der	Zeit	vom	26.03.2024 – einschl. 
29.04.2024	in	der	Stadtverwaltung	Nauen,	Rathausplatz	1,	Flurbereich	Zi.14,	
1.	OG	während	der	Zeiten:
Montag	 8.00	–	15:00	Uhr
Dienstag	 8.00	–	17:00	Uhr
Donnerstag	 8.00	–	18:00	Uhr
Freitag	 8:00	–	12:00	Uhr
zu	jedermanns	Einsicht	offengelegt.	
In	dieser	Zeit	können	Hinweise	oder	Anregungen	von	jedermann	schriftlich	
oder	zur	Niederschrift	vorgebracht	werden.	Ebenso	ist	es	möglich,	Stellung-
nahmen	per	E-Mail	an	die	unten	angegebene	E-Mail-Adresse	zu	senden.
Termine	zur	Einsichtnahme	in	die	Planunterlagen	außerhalb	der	vorgenann-
ten	Zeiten	können	auch	telefonisch	unter	03321	/	408213	oder	per	E-Mail	
(stadtplanung@nauen.de)	vereinbart	werden.	
Nicht	fristgerecht	abgegebene	Stellungnahmen	können	bei	der	Beschluss-
fassung	über	den	Bauleitplan	unberücksichtigt	bleiben,	sofern	die	Stadt	de-
ren	Inhalt	nicht	kannte	und	nicht	hätte	kennen	müssen	und	deren	Inhalt	für	
die	Rechtmäßigkeit	des	Bebauungsplans	nicht	von	Bedeutung	ist.	
Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	erfolgt	auf	der	Grundlage	des	
§	3	BauGB	in	Verbindung	mit	Art	6	Abs.	1	Buchst.	e	DSGVO	und	dem	Bran-
denburgischen	Datenschutzgesetz.	Sofern	Sie	Ihre	Stellungnahme	ohne	Ab-
senderangaben	abgeben,	erhalten	Sie	keine	Mitteilung	über	das	Ergebnis	
der	 Prüfung.	Weitere	 Informationen	 entnehmen	 Sie	 bitte	 dem	 Formblatt:	
Informationspflichten	bei	der	Erhebung	von	Daten	 im	Rahmen	der	Öffent-
lichkeitsbeteiligung	nach	BauGB	(Art.	13	DSGVO),	welches	mit	ausliegt.

Geltungsbereich VBB „rechenzentrum“
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Bebauungsplan NAU 0031/96-1„Am Schlagengraben“ der Stadt Nauen (1. Änderung):

rückwirkende erneute Bekanntmachung des Inkrafttretens

Der	durch	die	Stadtverordnetenversammlung	der	Stadt	Nauen	in	der	Sitzung	
am	27.02.2002	als	Satzung	beschlossene	Bebauungsplan	NAU	0031/96-1	
„Am	Schlagengraben“	(1.	Änderung)	für	das	Gebiet	der	Gemarkung	Nauen,	
Flur	10,	Flurstücke	158,	170	teilweise,	506/1,	507/2,	513/1,	514,	566,	567,	
568,	569,	570,	571,	572,	573	und	574	wurde	mit	Schreiben	vom	21.03.2001	
durch	den	Landkreis	Havelland	genehmigt.
Die	Erteilung	der	Genehmigung	wurde	ortsüblich	im	Amtsblatt	für	die	Stadt	
Nauen	am	19.04.2002	bekannt	gemacht.	Mit	Bekanntmachung	der	Erteilung	
der	Genehmigung	im	Amtsblatt	für	die	Stadt	Nauen	trat	der	Bebauungsplan	
in	Kraft	(§	10	Abs.	3	BauGB).
Mit	 Schreiben	 vom	 05.03.2024	wies	 der	 Landkreis	 Havelland	 darauf	 hin,	
dass	die	ortsübliche	Bekanntmachung	vom	19.04.2002	rechtsfehlerhaft	war.	
Dieser	Rechtsmangel	wird	durch	die	erneute,	rückwirkende	Bekanntmachung	
geheilt.
Es	wird	darauf	hingewiesen,	dass	die	in	den	textlichen	Festsetzungen	des	
Bebauungsplans	benannten	Rechtsvorschriften	und	Normen,	insbesondere	
die	DIN	4109,	deren	Kenntnis	zur	Anwendung	der	textlichen	Festsetzung	Nr.	
14	des	Bebauungsplans	erforderlich	ist,	in	der	Stadt	Nauen	zur	Einsichtnah-
me	bereitliegen.

Jedermann	kann	den	Bebauungsplan	mit	Begründung	in	der	Stadtverwaltung	
Nauen,	Rathausplatz	1,	Zimmer	37,	während	der	Sprechzeiten:	
Dienstag		 von	14.00	bis	17.00	Uhr	und
Donnerstag		 von	09.00	bis	12.00	Uhr	und	14.00	bis	18.00	Uhr	
einsehen	und	über	den	Inhalt	Auskunft	verlangen.	Nach	telefonischer	Ver-
einbarung	(Tel.	03321	/	408240)	oder	per	E-Mail	(stadtplanung@nauen.de)	
können	auch	außerhalb	der	Sprechzeiten	Termine	vereinbart	werden.
Der	 Bebauungsplan	NAU	 0031/96-1	 „Am	Schlagengraben“,	 1.	 Änderung,	
tritt	rückwirkend	zum	19.04.2002	in	Kraft.
Eine	Verletzung	der	 in	§	214	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	bis	3,	§	214	Abs.	2	und	
§	214	Abs.	3	Satz	2	BauGB	bezeichneten	Verfahrens-	und	Formvorschriften	
ist	unbeachtlich,	wenn	sie	nicht	innerhalb	eines	Jahres	seit	dieser	Bekannt-
machung	schriftlich	gegenüber	der	Gemeinde	unter	Darlegung	des	die	Ver-
letzung	begründenden	Sachverhalts	geltend	gemacht	worden	ist.	Dies	gilt	
entsprechend,	wenn	Fehler	nach	§	214	Abs.	2a	BauGB	beachtlich	sind	(§	215	
Abs.	2	BauGB).	Auf	die	Vorschriften	des	§	44	Abs.	3	Satz	1	und	2	sowie	des	
§	44	Abs.	4	BauGB	über	die	fristgerechte	Geltendmachung	etwaiger	Entschä-
digungsansprüche	bei	Eingriffen	dieses	Planes	in	eine	bisherige	Nutzung	und	
über	das	Erlöschen	dieser	Ansprüche	wird	hingewiesen.

Planskizze:

Öffentliche Bekanntmachung – Zahlungserinnerung 

Hiermit	werden	alle	Steuer-	und	Gebührenpflichtige	daran	erinnert,	dass	fol-
gende	Zahlungen	für	das II. Quartal 2024 am 15.05.2024	fällig	sind:
–	Grundsteuer	A
–	Grundsteuer	B
–	Gewerbesteuer
–	Zweitwohnungssteuer
–	Hundesteuer
Diese	Mitteilung	gilt	als	öffentliche Bekanntmachung	im	Sinne	des	§	20	
Abs.	 2	 des	Verwaltungsvollstreckungsgesetzes	 für	 das	 Land	Brandenburg	
(VwVG	Bbg).
Bei	Nichtzahlung	nach	einer	öffentlichen	Zahlungserinnerung	bzw.	Mahnung	
wird	die	zuständige	Vollstreckungsbehörde	beauftragt.

Ich	weise	 darauf	 hin,	 dass	 durch	 das	 Inkrafttreten	 der	 neuen	 Kostenord-
nung	zum	Verwaltungsvollstreckungsgesetz	für	das	Land	Brandenburg	zum	
02.09.2013	wesentlich	höhere	Mahn-	und	Vollstreckungsgebühren	erhoben	
werden.
Für	jeden	angefangenen	Monat	der	Säumnis	ist	ein	Säumniszuschlag	von	1	
v.	H.	des	auf	volle	50,00	€	abgerundeten	Schuldbetrages	verwirkt.	
Zahlungen richten Sie bitte an die Stadt Nauen:
mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN: De83 1605 0000 3810 1095 91    BIc: WelADeD1PmB

Meger
Bürgermeister
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Zehnte Änderungssatzung vom 28. Februar 2024 zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
der Stadt Nauen vom 19. September 2011

– StraGebSatz –

Aufgrund	von	§	3	Abs.	1	und	2	der	Kommunalverfassung	des	Landes	Bran-
denburg	 (BbgKVerf)	 vom	 18.12.2007	 (GVBI.	 1/07,	 [Nr.19]	 S.	 286),	 zuletzt	
geändert	durch	Artikel	3	des	Gesetzes	vom	30.06.2022	(GVBI.	I/22,	[Nr.18]	
S.	6)	und	§	49	a	Abs.	4	des	Brandenburgischen	Straßengesetzes	(BbgStrG)	
in	 der	 Fassung	der	Bekanntmachung	 vom	28.07.2009	 (GVBl.	 l/09,	 [Nr.15],	
S.	 358),	 zuletzt	 geändert	 durch	 Artikel	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 18.12.2018	 
(GVBI.	I/18,	[Nr.	37].	S.	3	sowie	§§	2,	4	und	6	des	Kommunalabgabengeset-
zes	 für	das	Land	Brandenburg	 (KAG)	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	
vom	31.03.2004	(GVBl.	 l/04,	 [Nr.	08],	S.174,	zuletzt	geändert	durch	Artikel	
1	des	Gesetzes	vom	19.06.2019	(GVBI.	I/19	[Nr.	36]),	hat	die	Stadtverordne-
tenversammlung	der	Stadt	Nauen	in	ihrer	Sitzung	am	28.02.2024	folgende	
Änderungssatzung	beschlossen:

ArtIKel I
In	§	5	Gebührenmaßstab	und	Gebührensatz	ändern	sich	die	Gebührensätze	
wie	folgt:

3)		 Die	Benutzungsgebühr	für	die	Sommerreinigung	beträgt	

	 jährlich	je	m²	Grundstücksfläche	bei	einer	einmonatlichen	
	 Reinigung	 0,01422017	€
4)		 Für	die	Winterreinigung	unterteilt	sich	die	Benutzungs-
	 gebühr	in	eine	Grundgebühr,	die	die	fixen	Vorhaltekosten
		 abdeckt	und	in	eine	Verbrauchsgebühr,	die	die	variablen	
	 Kosten	in	Abhängigkeit	der	jeweiligen	Wetterlage	beinhaltet.

a)		 Die	Grundgebühr	beträgt	jährlich	für	jedes	
	 angeschlossene	Grundstück	einheitlich	 13,72	€
b)		 Die	Verbrauchsgebühr	beträgt	jährlich	je	m²	
	 Grundstücksfläche	 0,00947731	€.

ArtIKel II
Die	Satzungsänderung	tritt	am	01.01.2024	in	Kraft.

Nauen, den 29.02.2024

gez. Manuel Meger
Bürgermeister

hinweis zur Bekanntmachung der Achten Satzung zur Änderung der Verbandssatzung  
des Zweckverbandes Digitale Kommunen Brandenburg  

Das	Ministerium	des	Innern	und	für	Kommunales	des	Landes	Brandenburg	
hat	die	von	 ihm	mit	Bescheid	vom	16.	Januar	2024	kommunalaufsichtlich	
genehmigte	Achte	Satzung	zur	Änderung	der	Verbandssatzung	des	Zweck-
verbandes	Digitale	Kommunen	Brandenburg	am	14.	Februar	2024	im	Amts-
blatt	 für	Brandenburg,	 2024,	Nr.	 6,	Seite	87,	 öffentlich	bekannt	gemacht.	
(Hinweis	im	Sinne	des	§	14	Absatz	1	Satz	4	des	Gesetzes	über	kommunale	
Gemeinschaftsarbeit	im	Land	Brandenburg	(GKGBbg)).	
Die	Achte	Satzung	zur	Änderung	der	Verbandssatzung	des	Zweckverbandes	
ist	am	15.	Februar	2024	in	Kraft	getreten.	Die	Achte	Satzung	zur	Änderung	
der	Verbandssatzung	hat	folgenden	Wortlaut,	der	hier	deklaratorisch	wie-
dergegeben	wird:

Achte Satzung zur Änderung
der Verbandssatzung des Zweckverbandes

Digitale Kommunen Brandenburg

Bekanntmachung 
des	Ministeriums	des	Innern	und	für	Kommunales	

Gesch.Z.:	33-347-21
vom	16.	Januar	2024

I.
Genehmigung

Gemäß	§	41	Absatz	3	Nummer	4	des	Gesetzes	über	kommunale	Gemein-
schaftsarbeit	im	Land	Brandenburg	(GKGBbg)	genehmige	ich	als	zuständige	
Rechtsaufsichtsbehörde	nach	§	42	Absatz	5	Satz	1	GKGBbg	den	mit	der	mir	
vorgelegten	Achten	Änderung	der	Verbandssatzung	des	Zweckverbandes	Di-
gitale	Kommunen	Brandenburg	erfolgenden	Beitritt	des	Landkreises	Oberha-
vel,	der	kreisfreien	Stadt	Brandenburg	an	der	Havel,	des	Amtes	Nennhausen,	
der	Gemeinden	Birkenwerder,	Großbeeren	und	Kolkwitz	sowie	der	Städte	
Neuruppin,	Ketzin/Havel,	Mittenwalde,	Nauen,	 Teltow	und	Zossen	 sowie	
der	Verbandsgemeinde	Liebenwerda	zum	Zweckverband.

rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	 diesen	 Bescheid	 kann	 innerhalb	 eines	Monats	 nach	 Bekanntgabe	
Klage	bei	dem	Verwaltungsgericht	Cottbus	erhoben	werden.

Im Auftrag
Stevener

II.
Die	Satzung	hat	folgenden	Wortlaut:

„Achte Satzung
zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes 

Digitale Kommunen Brandenburg
vom	5.	Dezember	2023

Aufgrund	des	§	18	Satz	1	des	Gesetzes	über	kommunale	Gemeinschafts-
arbeit	 im	Land	Brandenburg	(GKGBbg)	vom	10.	Juli	2014	(GVBI.	1	Nr.	32),	
zuletzt	 geändert	 durch	 Artikel	 2	 des	 Zweiten	 Gesetzes	 zur	 Stärkung	 der	
kommunalen	Zusammenarbeit	vom	19.	Juni	2019	(GVBI.	1	Nr.	38,	S.	1),	hat	
die	Verbandsversammlung	des	Zweckverbandes	Digitale	Kommunen	Bran-
denburg	in	ihrer	11.	Sitzung	am	5.	Dezember	2023	folgende	Änderung	der	
Verbandssatzung	beschlossen:

Artikel 1
Änderungen der Verbandssatzung

Die	Verbandssatzung	des	Zweckverbandes	Digitale	Kommunen	Brandenburg	
in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	8.	April	2020	(Amtsblatt	für	Bran-
denburg,	2020,	Nummer	14,	Seite	290),	zuletzt	geändert	durch	die	Siebente	
Satzung	zur	Änderung	der	Verbandssatzung	vom	24.	Mai	2023	(Amtsblatt	für	
Brandenburg,	2023,	Nummer	20,	Seite	494),	wird	wie	folgt	geändert:

1.	 Anlage	1	wird	wie	folgt	gefasst:
	 „Verbandsmitglieder	nach	§	2	Satz	1	sind:
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1.	 Amt	Bad	Wilsnack/Weisen
2.	 Amt	Biesenthal-Barnim
3.	 Amt	Brieskow-Finkenheerd
4.	 Amt	Brück
5.	 Amt	Dahme/Mark
6.	 Amt	Elsterland
7.	 Amt	Friesack
8.	 Amt	Gransee	und	Gemeinden
9.	 Amt	Kleine	Elster	(Niederlausitz)
10.	 Amt	Lebus
11.	 Amt	Lindow	(Mark)
12.	 Amt	Nennhausen
13.	 Amt	Neustadt	(Dosse)
14.	 Amt	Neuzelle
15.	 Amt	Niemegk
16.	 Amt	Peitz/Picnjo
17.	 Amt	Rhinow
18.	 Amt	Schlaubetal
19.	 Amt	Wusterwitz
20.	 Gemeinde	Birkenwerder
21.	 Gemeinde	Eichwalde
22.	 Gemeinde	Fehrbellin
23.	 Gemeinde	Glienicke/Nordbahn
24.	 Gemeinde	Großbeeren
25.	 Gemeinde	Heideblick
26.	 Gemeinde	Heidesee
27.	 Gemeinde	Kolkwitz
28.	 Gemeinde	Märkische	Heide
29.	 Gemeinde	Michendorf
30.	 Gemeinde	Mühlenbecker	Land
31.	 Gemeinde	Nuthetal
32.	 Gemeinde	Oberkrämer
33.	 Gemeinde	Panketal
34.	 Gemeinde	Rüdersdorf	bei	Berlin
35.	 Gemeinde	Schipkau
36.	 Gemeinde	Schöneiche	bei	Berlin
37.	 Gemeinde	Schönwalde-Glien
38.	 Gemeinde	Schorfheide
39.	 Gemeinde	Schwielowsee
40.	 Gemeinde	Tauche
41.	 Gemeinde	Uckerland
42.	 Gemeinde	Waltersdorf
43.	 Gemeinde	Wusterhausen/Dosse
44.	 Gemeinde	Wustermark
45.	 Gemeinde	Zeuthen
46.	 Landeshauptstadt	Potsdam
47.	 Landkreis	Oberhavel
48.	 Stadt	Altlandsberg
49.	 Stadt	Angermünde
50.	 Stadt	Bad	Belzig
51.	 Stadt	Bad	Freienwalde	(Oder)

52.	 Stadt	Beelitz
53.	 Stadt	Bernau	bei	Berlin
54.	 Stadt	Brandenburg	an	der	Havel
55.	 Stadt	Cottbus/Chóśebuz
56.	 Stadt	Doberlug-Kirchhain
57.	 Stadt	Eisenhüttenstadt
58.	 Stadt	Falkensee
59.	 Stadt	Friedland
60.	 Stadt	Fürstenberg/Havel
61.	 Stadt	Großräschen
62.	 Stadt	Guben
63.	 Stadt	Hohen	Neuendorf
64.	 Stadt	Ketzin	Havel
65.	 Stadt	Königs	Wusterhausen
66.	 Stadt	Kremmen
67.	 Stadt	Kyritz
68.	 Stadt	Lauchhammer
69.	 Stadt	Luckenwalde
70.	 Stadt	Ludwigsfelde
71.	 Stadt	Mittenwalde
72.	 Stadt	Nauen
73.	 Stadt	Neuruppin
74.	 Stadt	Oranienburg
75.	 Stadt	Premnitz
76.	 Stadt	Pritzwalk
77.	 Stadt	Senftenberg/Zfy	Komorow
78.	 Stadt	Sonnewalde
79.	 Stadt	Spremberg/Grodk
80.	 Stadt	Strausberg
81.	 Stadt	Teltow
82.	 Stadt	Velten
83.	 Stadt	Vetschau/Spreewald
84.	 Stadt	Werder	(Havel)
85.	 Stadt	Werneuchen
86.	 Stadt	Wittenberge
87.	 Stadt	Wittstock/Dosse
88.	 Stadt	Zossen
89.	 Städte-	und	Gemeindebund	Brandenburg	e.	V.
90.	 Verbandsgemeinde	Liebenwerda
91.	 Zweckverband	Bauhof	TKS.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese	Satzung	tritt	am	Tag	nach	der	öffentlichen	Bekanntmachung	im	Amts-
blatt	für	Brandenburg	in	Kraft.

Cottbus, den 14.02.2024

Oliver Bölke 
Verbandsleitung
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Öffentliche Bekanntmachungen anderer Ämter und Institutionen

14 II 4/23

Aufgebot

Der	Notar	Hoppe	hat	 im	 	Auftrag	 von	 Frau	Monika	 Firley,	 Lindenweg	22,	
14641	 Nauen	 OT	 Bergerdamm	 den	 Antrag	 auf	 Ausschluss	 unbekannter	
Grundpfandrechtsgläubiger	 bei	 Gericht	 eingereicht,	 Ur.Nr.	 394/2023	 vom	
11.05.2023.
ln	 der	Urkunde	 vom	12.10.2023,	Nr.	 921/23	haben	die	 neuen	Eigentümer	
(weitere	Beteiligte	zu	2.–3.)	Ihre	Zustimmung	zur	Urkunde	Nr.	394/2023	vom	
11.05.2023	und	den	darin	abgegebenen	Erklärungen	erteilt.
Bei	dem	Grundpfandrecht	handelt	es	sich	um	die	im	Grundbuch	des	Amtsge-
richts	Nauen,	Gemarkung	Nauen,	Blatt	4464.	Bezeichnung:	Flur	34,	Flurstück	
38,	Garten,	ln	der	Krankenbucht,	 in	Abteilung	III	Nr.	1	eingetragene	Buch-
hypothek	zu	17.895,22	EUR.
Eingetragener	Grundpfandrechtsgläubiger	laut	Grundbucheintrag:	

Herr	Georg	Lange
Letzter	bekannter	Wohnsitz	des	Grundpfandrechtsgläubigers:	
Hamburger	Str.	22,	14641	Nauen

Der	Grundpfandrechtsgläubiger	wird	aufgefordert,	seine	Rechte	spätestens	
bis	zu	dem	22.04.2024	vor	dem	Amtsgericht	Nauen,	Paul-Jerchel-Straße	9,	
14641	Nauen,	Az:	14	II	4/23	anzumelden,	da	ansonsten	seine	Ausschließung	
der	 Gläubigerrechte	 erfolgen	 und	 der	 Grundstückseigentümer	 das	Grund-
pfandrecht	erwerben	kann.

Nauen, 11.01.2024

Bekanntmachung über den Beginn von Nachschätzungsarbeiten 
(Nachschätzung gemäß § 11 des Bodenschätzungsgesetzes 2008)

Der	 Schätzungsausschuss	 	 des	 Finanzamts	 	Nauen	wird	 ab	 sofort	 in	 der	
Gemarkung	Tietzow	mit	Bodenschätzungsarbeiten	gemäß	§	11	Bodenschät-
zungsgesetz		beginnen.
Nach	§	15	Bodenschätzungsgesetz	 	sind	die	Eigentümer	und	Nutzungsbe-
rechtigten		der	Grundstücke		verpflichtet,		den		mit		den		örtlichen		Arbeiten		
zur	 	Durchführung	 	 dieses	Gesetzes	Betrauten	 jederzeit	 das	Betreten	 der	
Grundstücke	zu	gestatten	und	die	von	Ihnen	für	die	Zwecke	der	Bodenschät-
zung	 als	 notwendig	 erachteten	Maßnahmen,	 zum	Beispiel	 Aufgrabungen	

zuzulassen.	Ein	Anspruch	auf	Schadenersatz	besteht	nicht.
Das	Finanzamt	bittet	alle	Eigentümer	und	Nutzungsberechtigten	 	um	Ver-
ständnis	für	die	auf	den	Grundstücken	durchzuführenden	Maßnahmen.

Nauen, 06.02.2024

Vincenz 
Vorsitzende des Schätzungsausschusses

Bekanntmachung über den Beginn von Nachschätzungsarbeiten 
(Nachschätzung gemäß § 11 des Bodenschätzungsgesetzes 2008)

Der	Schätzungsausschuss	des	Finanzamts	Nauen	wird	ab	sofort	in	der	Ge-
markung	Börnicke		mit	Bodenschätzungsarbeiten	gemäß	§	11	Bodenschät-
zungsgesetz	beginnen.
Nach	 §	 15	Bodenschätzungsgesetz	 sind	 die	 Eigentümer	 und	Nutzungsbe-
rechtigten	der	Grundstücke	verpflichtet,	den	mit	den	örtlichen	Arbeiten	zur	
Durchführung	dieses	Gesetzes	Betrauten	jederzeit	das	Betreten	der	Grund-
stücke	zu	gestatten	und	die	von	Ihnen	für	die	Zwecke	der	Bodenschätzung	
als	notwendig	erachteten	Maßnahmen,	zum	Beispiel	Aufgrabungen	zuzulas-

sen.	Ein	Anspruch	auf	Schadenersatz	besteht	nicht.
Das	 Finanzamt	 bittet	 alle	 Eigentümer	 und	 Nutzungsberechtigten	 um	 Ver-
ständnis	für	die	auf	den	Grundstücken	durchzuführenden	Maßnahmen.

Nauen, 06.02.2024

Vincenz 
Vorsitzende des Schätzungsausschusses

Öffentliche  Bekanntmachung des Wasser- und Abwasserverbandes „havelland“

Der	Wasser-	und	Abwasserverband	„Havelland“	(WAH)	gibt	bekannt,	dass	
ab

22. Januar 2024

die	Trinkwasserleitung	in 14641 Nauen
ludwig-Jahn-Straße 30 und 32
Gemarkung:  Nauen
Flur: 10
Flurstück: 88
freigegeben ist.
Somit	tritt	laut	Trinkwasserversorgungssatzung	des	Verbandes	entsprechend

§	4	ff.	der	Anschluss-	und	Benutzungszwang	in	Kraft.
Die		Wasserzähler			werden			durch			den			Technischen			Bereich			des		WAH	
installiert.	Die	Eigentümer	haben	ihre	Grundstücksversorgungsanlage,	ein-
schließlich	des	Wasserzählerhaltebügels,	vorzubereiten.
Grundstückseigentümer,		die	ihren	Antrag	auf	Anschluss	noch	nicht	gestellt	
haben,	werden	aufgefordert,	diesen	umgehend	in	der	Geschäftsstelle	des	
Verbandes	zu	stellen.

Nauen, 23.Januar 2024

Thomas Seelbinder
Verbandsvorsteher
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Öffentliche  Bekanntmachung des Wasser- und Abwasserverbandes „havelland“

Der	Wasser-	und	Abwasserverband	„Havelland“	(WAH)	gibt	bekannt,	dass	
ab

22. Januar 2024

die	Schmutzwasserleitung	in	14641 Nauen
ludwig-Jahn-Straße 30 und 32
Gemarkung:  Nauen
Flur: 10
Flurstück: 88
freigegeben ist.

Somit	tritt	laut	Schmutzwasserbeseitigungssatzung	des	Verbandes	entspre-
chend	§	6	der	Anschluss-	und	Benutzungszwang	in	Kraft.
Grundstückseigentümer,	die	ihren	Antrag	auf	Anschluss	noch	nicht	gestellt	
haben,	werden	aufgefordert,	diesen	umgehend	in	der	Geschäftsstelle	des	
Verbandes	zu	stellen.

Nauen, 23. Januar 2024

Thomas Seelbinder
Verbandsvorsteher

Öffentliche  Bekanntmachung des Wasser- und Abwasserverbandes „havelland“

Der	Wasser-	und	Abwasserverband		„Havelland“	(WAH)	gibt	bekannt,	dass	
ab

29. Januar 2024

die	Trinkwasserleitung	in	14641 Nauen, Ot markee, 
markeer hauptstraße 1 c – 1 e 
B-Plan „Wohngebiet markee-Nord“ der Stadt Nauen
Gemarkung:  markee
Flur: 4
Flurstücke: 140, 141, 142
freigegeben ist.

Somit	 tritt	 laut	 Trinkwasserversorgungssatzung	 des	 Verbandes	 	 entspre-
chend	§	4	ff.	der	Anschluss-	und	Benutzungszwang	in	Kraft.
Die	Wasserzähler	werden	durch	den	Technischen	Bereich	des	WAH	instal-
liert.	Die	Eigentümer	haben	ihre	Grundstücksversorgungsanlage,	einschließ-
lich	des	Wasserzählerhaltebügels,	vorzubereiten.
Grundstückseigentümer,	die	ihren	Antrag	auf	Anschluss	noch	nicht	gestellt	
haben,	werden	aufgefordert,	diesen	umgehend	in	der	Geschäftsstelle	des	
Verbandes	zu	stellen.

Nauen, 31. Januar 2024

Thomas Seelbinder
Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung  des Wasser- und Abwasserverbandes „havelland“

Der	Wasser-	und	Abwasserverband	„Havelland“	(WAH)	gibt	bekannt,	dass	
ab

29. Januar 2024

die	Schmutzwasserleitung	in	14641 Nauen, Ot markee, 
markeer hauptstraße 1 c – 1 e 
B-Plan „Wohngebiet markee-Nord“ der Stadt Nauen
Gemarkung:  markee
Flur: 4
Flurstücke: 140, 141, 142
freigegeben ist.

Somit	tritt	laut	Schmutzwasserbeseitigungssatzung	des	Verbandes	entspre-
chend	§	6	der	Anschluss-	und	Benutzungszwang	in	Kraft.
Grundstückseigentümer,	die	ihren	Antrag	auf	Anschluss	noch	nicht	gestellt	
haben,	werden	aufgefordert,	diesen	umgehend	in	der	Geschäftsstelle	des	
Verbandes	zu	stellen.

Nauen, 31. Januar 2024

Thomas Seelbinder
Verbandsvorsteher

Öffentliche Bekanntmachung

mehrkosten bei der Gewässerunterhaltung

Der	Wasser-	und	Bodenverband	 (WBV)	„Großer	Havelländischer	Hauptka-
nal	–	Havelkanal	–	Havelseen“	mit	Sitz	 in	Nauen	unterhält	rund	2100	km	
Gewässer	II.	Ordnung	im	Verbandsgebiet.
Eine	wesentliche	Aufgabe	des	WBV	ist	die	Erhaltung	des	Gewässerbettes	
zur	Sicherung	eines	ordnungsgemäßen	Wasserabflusses.
Die	dafür	notwendigen	Unterhaltungsarbeiten	an	Gewässern	werden	in	der	
Regel	mit	mobiler	Maschinentechnik	ausgeführt.	Dafür	benötigt	der	Verband	
einen	 ausreichend	 breiten	 Unterhaltungsstreifen	 am	 Gewässer.	 Gemäß	 

§	41	WHG-Wasserhaushaltsgesetz	besteht	die	gesetzliche	Verpflichtung	der	
Grundeigentümer	und	-nutzer,	die	Uferbereiche	so	zu	bewirtschaften,	dass	
die	Gewässerunterhaltung	nicht	beeinträchtigt	wird.
Die	Errichtung	baulicher	Anlagen	innerhalb	dieser	Unterhaltungsstreifen	un-
terliegt	daher	gemäß	§	87	BbgWG	–	Brandenburgisches	Wassergesetz	der	
Genehmigungspflicht	durch	die	zuständige	Wasserbehörde.
Speziell	in	Siedlungsgebieten	müssen	viele	Gräben	entweder	manuell	oder	
mit	erheblichem	technischem	Mehraufwand	unterhalten	werden,	weil	bau-
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liche	Anlagen	am	Gewässer	(wie	z.	B.	Einfriedungen	und	Gebäude)	sowie	
Nutzungen	im	Uferbereich	(z.	B.	Anpflanzungen)	die	Befahrung	mit	mobiler	
Unterhaltungstechnik	 nicht	 zulassen.	 Dadurch	 erhöhen	 sich	 die	Unterhal-
tungskosten	erheblich.
Der	WBV	ist	gesetzlich	verpflichtet,	sich	diesen	Mehraufwand	vom	Verursa-
cher	ersetzen	zu	lassen.
In	§	85	Brandenburgisches	Wassergesetz	heißt	es	dazu:
„(1)	Erhöhen	sich	die	Kosten	der	Unterhaltung	durch	besondere,	die	Unter-
haltung	erschwerende	Umstände	(Erschwerung),	so	hat	der	Verursacher	oder	
der	Eigentümer	des	Grundstücks	oder	der	Anlage	dem	Gewässerunterhal-
tungspflichtigen	die	Mehrkosten	zu	ersetzen.	…“
„(2)	Die	Erhebung	der	Mehrkosten	erfolgt	durch	Leistungsbescheid.	Hierge-
gen	erhobene	Rechtbehelfe	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.“
Der	Wasser-	und	Bodenverband	Nauen	wird	aus	diesem	Grund	die	Erhebung	
der	Mehrkosten	für	das	Jahr	2023	durchführen.	Jeder	Anlieger	eines	Gewäs-
serabschnittes,	der	 im	betreffenden	Jahr	aufgrund	störender	Anlagen	am	

Gewässer	oder	Nutzungen	im	Uferbereich	nur	manuell	zu	bearbeiten	war,	
wird	im	Laufe	des	Jahres	einen	entsprechenden	Leistungsbescheid	erhalten.
Die	zu	erstattenden	Kosten	ergeben	sich	aus	der	Länge	der	erschwerenden	
Anlage	oder	Nutzung	im	Uferbereich	multipliziert	mit	dem	für	das	Jahr	2023	
ermittelten	Mehrkostensatz	je	Meter.
Die	Länge	wird	aus	dem	geografischen	Informationssystem	(GIS)	des	Ver-
bandes	digital	ermittelt.
Der	Mehrkostensatz	errechnet	sich	aus	der	Differenz	zwischen	den	jährli-
chen	Kosten,	der	maschinellen	Unterhaltung	der	Gewässer	 II.	Ordnung	 je	
Meter	und	den	jährlichen	Kosten	der	manuellen	Unterhaltung	der	Gewässer	
II.	Ordnung	je	Meter.

gez. Hacke
Geschäftsführer
Wasser- und Bodenverband „GHHK–HK–HS“

Die Jagdgenossenschaft Nauen  
lädt zur Versammlung

Am	11.04.2024	um	14.00	Uhr	in	der	Sortieranlage	Neukammer
Schwanebecker	Weg	6,	14641	Nauen	ein.

tagesordnung:
–	 Rechenschaftsbericht	des	Vorstandes
–	 Kassenbericht
–	 Bestätigung	der	Berichte	
–	 Entlastung	des	Vorstandes
–	 Wahl	des	Vorstandes
–	 Sonstiges
– Beschlussfassung

Die Jagdgenossenschaft lietzow  
lädt zur Versammlung

Am	11.04.2024	um	15.00	Uhr	in	der	Sortieranlage	Neukammer
Schwanebecker	Weg	6,	14641	Nauen	ein.

tagesordnung:
–	 Rechenschaftsbericht	des	Vorstandes
–	 Kassenbericht
–	 Bestätigung	der	Berichte	
–	 Entlastung	des	Vorstandes
–	 Wahl	des	Vorstandes
–	 Sonstiges
– Beschlussfassung

einladung

Die	 Mitgliederversammlung	 der	 Jagdgenossenschaft	 Behnitz	 findet	 am	
20.04.2024,	 11:00	 Uhr,	 im	 Landhotel	 „Zum	 Baggernpuhl“,	 Brandenburger	
Allee	6,	14641	Wachow	statt.

tagesordnung
1.	 Begrüßung
2.	 Feststellung	der	Beschlussfähigkeit	
3.	 Feststellung	der	Tagesordnung
4.	 Protokollkontrolle	vom	26.03.2023
5.	 Bericht	des	Vorstandes	zum	Jagdjahr	2023	/	2024
6.	 Projekt:	 Revierpflege	Apfelweg	Groß	 Behnitz	 –	 Steinsetzung	Herbert	

Schulz	&	Aktion	Feldsteine	mit	dem	Treffpunkt	Behnitz
7.	 Aktuelles	zum	Projekt:	Befestigung	Weg	Elsbruch	Groß	Behnitz	–	in	Ab-

stimmung	mit	dem	Wasser-	und	Bodenverband	Nauen	
8.	 Kassenbericht	zum	Jagdjahr	2023	/	2024
9.	 Abstimmung	zur	Entlastung	des	Vorstandes
10.	 Bericht	der	Pächtergemeinschaft	zum	Jagdjahr	2023	/	2024
11.	 Sonstiges
12.	 Schlusswort

Der Vorstand
Mathias Jung, Marcus Dawid, Sascha Wernicke, Dennis Bark

– Ende der amtlichen Bekanntmachungen –
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Gratulationen zu Jubiläen

Die Stadt Nauen sagt allen Jubilarinnen und Jubilaren
der Monate Januar, Februar und März 2024 herzlichen Glückwunsch!

Es gibt vieles zwischen Himmel und Erde was wir nicht verstehen.
Ein Beispiel dafür ist die Zeit.

Ist sie schön, vergeht sie so leicht,
fühlt man Leid,

denkt man, dass sie nur so dahinschleicht.

Jede Stunde,
Jede Minute,

Jede Sekunde,
die du schon gelebt hast war sie dein ständiger Begleiter,
gings nun bergauf oder bergab auf deiner Lebensleiter.

Drum gräm ihr nicht, genieße sie,
denn so wie morgen war’s bestimmt noch nie.

Spare sie, verschwende sie, nimm sie und verschenke sie.

Doch versuche nie sie zu bereuen,
denn was von uns am Ende bleibt sind doch die guten Dinge 

die wir in Ihr vollbracht haben.
(In diesem Sinne alles Gute zum Geburtstag und noch viel, viel Zeit)

Harald Royek aus Nauen beging seinen 
90. Geburtstag am 19. Dezember 2023.

Zeit

Sitzungstermine
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse

März 2024
 19.3.2024, 18.00 Uhr |  Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und 

Verkehr
 20.3.2024, 18.00 Uhr |  Ausschuss für Soziales, Kultur, Bildung 

und Sport 
 21.3.2024, 18.00 Uhr |  Ausschuss für Bau, Wirtschaftsförde-

rung, Umweltschutz, Landwirtschaft 
und Energie

April 2024
 15.4.2024, 18.00 Uhr |  Ausschuss für Rechnungsprüfung, 

Finanzen und Personal
 23.4.2024, 18.00 Uhr |  Hauptausschuss

Mai 2024
 15.5.2024, 18.00 Uhr |  Stadtverordnetenversammlung 

(Änderungen vorbehalten.)

Die Tagesordnungen und Örtlichkeiten der einzelnen Sitzun-
gen sind 7 Tage vor der Sitzung den Bekanntmachungs kästen 
zu entnehmen. Zusätzlich finden Sie die Tagesordnungen und 
Örtlichkeiten unter  http://ris.nauen.de. Die Stadtverordne-
tenversammlung erreichen Sie auch unter der E-Mail- Adresse 
StVV@nauen.de

Bauvorhaben Marx-Engels- 
Straße: Erneuerung der  
Fahrbahn, Gehweg und der  
Nebenanlagen im Hocheinbau

Die Stadt Nauen informierte die Anwohner im Rahmen 
der Abstimmung der Regenwassereinleitung vom  

9. Mai 2023 Nauen über das bevorstehende Bauvorhaben. 
Bezüglich der Baumaßnahme ließ die Stadt Nauen in der  
9. Kalenderwoche den Anwohnerinnen und Anwohnern 
Informationen zukommen.

Baubeginn: 02.04.2024; 
Bauende: Voraussichtlich 30.08.2024

Die Firma STRABAG AG wurde für die Umsetzung der 
Baumaßnahme beauftragt. Entsprechende Anliegerschrei-
ben mit Kontaktdaten zum Polier werden zeitnah verteilt. 
Die Firma koordiniert den reibungslosen Ablauf der Müll-
abfuhr. Die Anwohner werden gebeten, den Polier der 
Firma STRABAG anzusprechen, um mögliche Befahrungen 
der Grundstücke zu regeln.
Die Stadt Nauen bittet um Verständnis für die Einschrän-
kungen, die während der Bauphase entstehen können. 
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Jahresbericht 2023 der Nauener
557 Einsätze im Vorjahr – etwa 20 weniger Alarmierungen als im Jahr 2022

Auch im Jahr 2023 hat die Nauener 
Feuerwehr eindrucksvoll bewiesen, 

dass auf sie Tag und Nacht Verlass ist. 
Neben einem bewegenden Jubiläums-
jahr, in dem die Einheit Nauen ihr 
140-jähriges und die Jugendfeuerwehr 
ihr 30-jähriges Bestehen feiern konnten, 
mussten 557 Einsätze von den Einsatz-
kräften der Freiwilligen Feuerwehren 
der insgesamt elf Einheiten bewältigt 
werden. Unterm Strich waren es  
358 Einzeleinsätze, an denen die Wehren 
beteiligt waren.  

„Markante Großeinsätze hatten wir 
im letzten Jahr zum einen mit dem 
Brand am Leonardo-da-Vinci-Campus im 
Oktober 2023, der auf Brandstiftung 
durch Jugendliche zurückzuführen war. 
Damals stand ein Kleinwagen neben der 
Turnhalle in Vollbrand“, schildert Stadt-
wehrführer Jörg Meyer. „46 Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehren Nauen, 
Börnicke und Markee waren mit acht 
Fahrzeugen zum Brandort auf dem 
Schulgelände im Einsatz. Auch die 
Hausmeister-Werkstatt, die ein Stück 
danebenlag, brannte völlig aus. Zum 
anderen gab es einen Brand im Senio-
renzentrum in der Ketziner Straße Ende 
Juli. Hier musste das Gebäude evakuiert 
werden. Insgesamt 35 Einsatzkräfte 

rückten damals mit neun Fahrzeugen 
zum Löscheinsatz aus. In beiden Fällen 
wurde glücklicherweise niemand 
verletzt. 23 Gebäudebrände gab es 
insgesamt, zu denen die Feuerwehr 
ausrücken musste. Dazu gehören dann 
auch kleinere Brände wie Küchen- oder 
Geräteschuppenbrände“, berichtet 
Stadtwehrführer Jörg Meyer anlässlich 
der anstehenden Jahresdienstversamm-
lung am 9. März. „Leider hatten wir auch 
zwei Fälle ‚Person auf Schiene‘, davon 
einer in der Nähe des Nauener Bahnhofs. 
Diese Ereignisse bleiben natürlich bei 
den Kameraden haften und werden 
dann auch bei Bedarf betreuerisch 
aufgearbeitet“, berichtete der Stadtwehr-
führer. „Vier Menschen konnten bei 
Großbränden gerettet werden. Wald-
brände, wie vor einigen Jahren um die 
Stadt Treuenbrietzen, hatten wir mit der 
Brandschutzeinheit in 2023 gar nicht –  
da war es letztes Jahr ruhig“, so Meyer. 

Gordon Gaschler, Fachbereichsleiter 
Ordnung und Sicherheit der Stadt 
Nauen, ergänzte: „Die Kameradinnen 
und Kameraden aller Nauener Einheiten 
leisteten insgesamt rund 690 Stunden 
im Einsatz. Hervorzuheben sind auch die 
insgesamt 2860 Ausbildungsstunden, 
die die Feuerwehrleute im vergangenen 

Jahr geleistet haben – neben den Ein-
satzstunden und neben dem Hauptbe-
ruf.“ Es gebe Kameraden, die auf mehr 
als 200 Ausbildungsstunden kämen, 
betonte Gaschler.   

Unterm Strich gab es im Stadtgebiet 
Nauen mehr Alarmierungen zu ‚Tür-
notöffnungen‘ als auch zu ‚Tragehilfen‘, 
wenn beispielsweise Menschen mit dem 
Rettungswagen transportiert werden 
mussten. Auch wurden wir häufiger zu 
Brandmeldeanlagen gerufen – hier sind 
die Fehlalarmierungen stark gestiegen“, 
berichtet er. Ursache hierfür seien oft 
Fehlbedienungen oder einfach nur 
Verschmutzungen, die einen Alarm 
ausgelöst haben. 

Nicht nur für Stadtwehrführer Jörg 
Meyer war die In-Dienst-Stellung des 
neuen Drehleiterfahrzeugs mit Korb für 
maximal vier Personen einer der Höhe-
punkte im Feuerwehrjahr 2023. Im Mai 
kam es nach zweijähriger Wartezeit im 
Depot in der Schützenstraße an. Damals 
bezeichnete der Stadtwehrführer das 
Fahrzeug als einen „Quantensprung 
gegenüber der bisher verwendeten 
Technik.“ 

Das neue Einsatzfahrzeug überzeugt 
vor allem mit der schnelleren Rüst - 
zeit oder der vollelektronischen Steue-
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Feuerwehr

rung – um nur zwei Vorteile zu nennen. 
572.000 Euro kostete das Fahrzeug. 
50 Prozent Förderung leistete das Land 
Brandenburg, die andere Hälfte stamm-
ten aus Fördermitteln der Stadt Nauen. 

Was dem Stadtwehrführer jedoch 
Sorgen bereitet, ist die rückläufige Zahl 
der aktiven Kameradinnen und  
Kameraden der Feuerwehr. Zum Stichtag  
31. Dezember 2023 waren es 232.  

„Gut aufgestellt ist hingegen die  
Nauener Jugendfeuerwehr, bei der wir 
94 aktive Kinder verzeichnen, davon sind 
34 Mädchen“, stellt Meyer fest. 
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Schloss Ribbeck
Neujahrsempfang 2024 der Stadt Nauen für engagierte Menschen

Rund 80 engagierte Menschen aus 
dem öffentlichen Leben Nauens und 

Gäste benachbarter Städte und Gemein-
den sind 26. Januar der Einladung von 
Bürgermeister Manuel Meger (LWN) zum 
traditionellen Neujahrsempfang in den 
Großen Saal im Schloss Ribbeck gefolgt. 
Auch Landrat Roger Lewandowski (CDU) 
weilte unter den Gästen.

Die Gästeliste war lang. Katrin Muß-
hoff (parteilos), Bürgermeisterin der 
Stadt Ketzin/Havel, Thomas Lessing, 
stellvertretender Bürgermeister der 
Gemeinde Brieselang, Stadtverordnete 
der Nauener Stadtverordnetenversamm-
lung, Ortsvorsteher, Mitglieder der 
Ortsbeiräte, Mitglieder des Seniorenrates, 
viele Kameraden der Feuerwehreinhei-
ten, Nauens ehemaliger Bürgermeister 
Detlef Fleischmann, Schulleiterinnen, 
Vertreterinnen des Landfrauenvereins 
Havelland, Superintendent Thomas 
Tutzschke, Nauens Nachtwächter Wolf-
gang Wiech, Mitarbeiter der Stadt Nauen 
und ihrer Schiedsstelle – sie alle hatten 
den Weg zum Schloss Ribbeck gefunden, 
um gemeinsam das neue Jahr zu begin-
nen.

In der Festrede von Bürgermeister 
Meger stand die Entwicklung der Stadt 
in den Jahren 2019 bis heute im Fokus. 
„Mit der engagierten Arbeit der Abgeord-
neten des Stadtparlamentes und der 
Ortsbeiräte wurden in den vergangenen 
Jahren 366 zusätzliche Kitaplätze ge-
schaffen, und es wurden rund 25 Millio-
nen Euro in unsere Schulen investiert. 
Auch unsere Bevölkerungszahlen haben 
sich geändert, von anfänglich 18.600 im 

Jahr 2019 auf 20.100 Einwohner zum 
Jahreswechsel“, betonte Bürgermeister 
Meger.

Auch auf die stabile Finanzlage der 
Stadt ging das Stadtoberhaupt in seiner 
Rede ein. Das Haushaltsvolumen sei von 
anfänglich 36,5 Millionen im Jahr 2019 
auf 51,5 Millionen im Haushaltsjahr 
2024 gestiegen. Auch seien in diesem 
Zeitraum Investitionen von 50 Millionen 
auf den Weg gebracht und gleichzeitig 
fast 6 Millionen Kredite getilgt, wodurch 
die Schulden der Stadt auf 18,7 Millionen 
reduziert worden sind, betonte er.

Bürgermeister Meger nutzte den 
Abend auch, um die ehrenamtliche 
Stadtjägerin Linda Bottez zu würdigen, 
die „bereits so manchen Waschbären auf 
Privatgrundstücken eingefangen hat“, 
berichtete er. 

Mit der Erweiterung des Dr. Georg Graf 
von Arco Schulcampus beleuchtete er 
auch die nahe Zukunft in der Stadt mit 
ihren baulichen Herausforderungen. „Mit 
dem Bau der großen Turnhalle inklusive 
Klassenräume und dem Sportplatz mit 
der ersten ‚vernünftigen‘ 400-Me-
ter-Bahn in Nauen, haben wir in 2024 
auch noch gemeinsamen Lauf vor“, sagte 
er an Claudia Grundwald gerichtet. Noch 
im November 2022 hatte sich der Bürger-
meister mit ihr anlässlich der Eröffnung 
des neuen Sportplatzes am Goethe-Gym-
nasium einen Freundschafts-Wettlauf 
geliefert. Die ehemalige deutsche Lang-
sprinterin wurde in Nauen geboren, hat 
bei den Europameisterschaften 2010 in 
Barcelona in der 4-mal-400-Meter-Staffel 
die Europameisterschaft gewonnen. Der 

Bürgermeister blickte voraus: „Auch das 
neue Stadtparlament wird in seiner 
nächsten Wahlperiode einen großen Lauf 
vor sich haben – man kann auch sagen: 
einen kleinen Marathon.“

Während des Empfangs brachte auch 
der Vorsitzende der Stadtverordnetenver-
sammlung, Ralph Bluhm (LWN), seine 
Wertschätzung und seinen Dank gegen-
über den engagierten Menschen zum 
Ausdruck. Auch er hob die Wichtigkeit 
der neuen Sportstätten hervor und hofft, 
dass mit ihnen die Basis für weitere 
sportliche Erfolge gelegt und der Sport 
im Rahmen der Gesundheitserziehung 
und Freizeitgestaltung unser Kinder und 
Jugendlichen einen höheren Stellenwert 
einnehmen werde. „Ab dem Jahr 2024 
wird die Stadt Nauen die Einwohnerzahl 
von 20.000 Bürgerinnen und Bürgern 
nicht mehr unterschreiten. Sie alle 
tragen dazu bei, dass wir für diese 
Entwicklung die richtigen Weichen 
stellen und dass die Stadt Nauen mit 
ihren 14 Ortsteilen und der Kernstadt 
attraktive Lebensräume, Freizeitangebote 
und Arbeitsplätze anbieten kann“, 
unterstrich Ralph Bluhm.

Nach dem offiziellen Teil der Feier 
fanden sich viele Gelegenheiten zum 
gegenseitigen Austausch. Musikalisch 
wurde der Neujahrsempfang durch 
Instrumentalstücke für die Harfe von 
Lynn Schneider begleitet. Es ist  
mittlerweile zur Tradition geworden, 
dass die Schülerinnen und Schüler des 
Goethe- Gymnasiums diesen Empfang 
mitgestalten.
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Wiedersehen mit alten Kollegen*innen
Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung trafen sich im Rathaus  

Gut 50 ehemalige Mitarbeiter 
begrüßte Bürgermeister Manuel 

Meger (LWN) zum Ehemaligentreffen im 
Rathaussitzungssaal. Sie nutzten die 
Gelegenheit, um gemeinsam einen 
netten Vormittag zu verbringen.

Alle Jahre wieder lädt die Stadtverwal-
tung die Pensionäre und Ruheständler 
der Stadtverwaltung zu diesem Treffen 
ein. Und sie kommen gerne. Viele von 
ihnen waren auch am 21. Februar 
wieder der Einladung in den Sitzungs-
saal des Rathauses gefolgt, um bei Kaffee 
und Kuchen zu schnacken, über das 
Neueste aus der Funkstadt zu sprechen 
oder einfach nur das Wiedersehen mit 
den alten Kolleginnen und Kollegen zu 

genießen. Die traditionelle Veranstal-
tung dient dazu, Dankbarkeit und 
Anerkennung für ihren Beitrag zur Stadt 
Nauen zu zeigen. In seiner Ansprache 

betonte Bürgermeister Meger zudem die 
wertvolle Arbeit, die die ehemaligen 
Mitarbeiter während ihrer Zeit im 
Rathaus geleistet haben. 

Klasse 7a im Rathaus
Jugendliche präsentieren ihren Kinderrechte-Kalender im Rathaus

Applaus gab es von den Nauener 
Stadtverordneten und von Bürger-

meister Manuel Meger (LWN), als Kinder 
der Klasse 7a des Dr. Georg Graf von Arco 
Schulzentrums ihren Nauener Kinder-
rechte-Kalender 2024 der Öffentlichkeit 
präsentierten.

Unter der Leitung ihrer Klassenlehre-
rin Carolin Riebe wurden die tollen 
Kalenderblätter im Schuljahr 2022/23 
gemalt, die anschließend in den Druck 
gingen. Kurz vor Beginn der Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung nutzen 
die Kids am 1. Februar die Gelegenheit, 
den Erwachsenen ihren Kinderrechte- 
Kalender nicht ohne Stolz zu präsentie-
ren.   

Auf den Kalenderblättern der Kinder 
sind zwölf der zahlreichen Kinderrechte 
der UN-Kinderrechtskonvention zeich-
nerisch dargestellt. Weltweite Kinder-
rechte wie ein Diskriminierungsverbot, 
Gesundheitsvorsorge oder den Schutz 
der Privatsphäre gaben den Kindern 
dabei die Vorlage für ihre kleinen 

Kunstwerke. Die Klassenlehrerin hatte 
einst das Thema Kinderrechte und 
‚Fremde Kulturen‘ mit den Schülern im 
Deutschunterricht behandelt. „Wie sieht 
es in Indonesien aus? Wie im Kosovo 
und wie im benachbarten Polen? Dies 
sind Länder, aus denen einige Schülerin-
nen und Schüler der Klasse stammen“, 
so Carolin Riebe. Die Kinder hätten im 
Unterricht beispielsweise auch erfahren, 
dass in Indonesien 40 Prozent der Kinder 
nicht älter als fünf Jahre alt werde, so die 
Lehrerin. Mariella sagte zum Publikum 
im Sitzungssaal: „Im Jahr 2022 haben 
wir hier im Rathaussitzungssaal unsere 
Bilder zum Thema „Kinderrechte“ 
präsentiert. Diese Bilder sind im Rahmen 
des Deutschunterrichts entstanden. 
Jedes Bild stellte dabei ein Kinderrecht 
dar. Es war interessant zu sehen, dass 
wir nicht nur Pflichten im Leben haben, 
wie beispielsweise das Zimmer aufzu-
räumen oder zur Schule zu gehen, 
sondern auch Rechte“, unterstrich sie. 
Und Jan ergänzte: „An dieser Stelle 

haben wir aber auch gemerkt, dass wir 
uns manchmal besser nicht aufregen 
sollten, dass wir zur Schule müssen, 
sondern froh darüber sein sollten, denn 
in manchen Ländern Afrikas oder in 
Indonesien haben die Kinder keine 
Möglichkeit, zur Schule gehen zu dür-
fen“, erklärte er den Zuhörern.

Der Kinderrechte-Kalender ist im 
Rahmen des Aktionsplans „Kinder-
freundliche Kommune Nauen“ mit 
finanzieller Unterstützung der Stadt 
Nauen und dem Förderprogramm 
„Soziale Stadt“ entstanden. Das Vorha-
ben „Kinderfreundliche Kommunen“ 
wiederum ist eine gemeinsame Initiati-
ve des Deutschen Komitees für UNICEF 
e. V. und des Deutschen Kinderhilfswer-
kes e. V. Der Verein „Kinderfreundliche 
Kommunen e. V.“ zeichnet Städte und 
Gemeinden aus, die für die lokale 
Umsetzung der Kinderrechte – unter 
Beteiligung der in der Kommune leben-
den Kinder und Jugendlichen – verbind-
liche Ziele und einen Aktionsplan 
entwickeln und umsetzen.

Mariella sagte abschließend: „Das 
Projekt hat uns auch gezeigt, dass wir im 
Leben auch dankbarer sein sollten und 
unsere Rechte nicht nur einfordern 
sollten. Unser Dank gilt auch der Stadt 
Nauen und dem Mikado e. V. für die 
Erstellung der Kalender.“

Der Kinderrechte-Kalender ist gegen 
eine kleine Spende für weitere Kinder-
projekte beim Verein Mikado, Karl-Ber-
nau-Ring 51, 14641 Nauen, erhältlich; 
E-Mail: kiju-nauen@mikado-hvl.de
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Bürgerbudget
Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger werden noch bis 31. März angenommen!

Das Bürgerbudget für die Kernstadt 
Nauen geht in die nächste Runde. 

Dafür werden auch im Jahr 2025 wieder 
50.000 Euro zur Verfügung stehen.

Mit dem Bürgerbudget haben alle 
Nauenerinnen und Nauener die Mög-
lichkeit, ihre Vorschläge und Ideen für 
Projekte, die ihnen wichtig sind, auf den 
Weg zu bringen. Dabei geht es z. B. um 
kleinere Investitionen, um bestimmte 
kulturelle Veranstaltungen oder andere 
wünschenswerte Maßnahmen, die die 
Stadtverwaltung bisher nicht eingeplant 
hat.

So konnte mit Hilfe des Bürgerbudgets 
in diesem Jahr der Stadtpark weiter 
verschönert werden, es gab ein Som-
mertheater auf dem Martin-Luther-Platz, 
es gab ein Taschenlampenkonzert auf 
der Freilichtbühne, die Spielplätze 
wurden weiter aufgewertet, und im 
Stadtbad fanden Kinderkinoveranstal-
tungen statt.

Auch für das Haushaltsjahr 2024 
wurden von den Bürgern viele Vorschlä-
ge gemacht, die nach gefasstem Be-
schluss in 2024 umgesetzt werden. So 
sollen im nächsten Jahr u. a. 10.000 Euro 
investiert werden, um ein Schwalben-
haus zu installieren, es wird einen Lern- 

und Lesepavillon im Garten des FGZ für 
10.000 Euro geben, und es soll sowohl 
eine Märchen-Party sowie ein Irischer 
Abend im Richart-Hof stattfinden.

Einwohnerinnen und Einwohner des 
gesamten Stadtgebietes, die mindestens 
16 Jahre alt sind, können jeweils bis zu 
drei Vorschläge einreichen. Abgabeter-
min der Vorschläge ist immer der 31. 
März des Vorjahres. Termin für das Haus-
haltsjahr 2025 ist also der 31. März 2024.

Die Vorschläge sind an die Stadt 
Nauen, Kämmerei, Rathausplatz 1 zu 
richten. Sie können schriftlich, mündlich 
zur Niederschrift in der Kämmerei oder 
elektronisch an buergerbudget@nauen.
de eingereicht werden. Auf dem Vor-
schlag sind der vollständige Name, die 
Anschrift, das Geburtsdatum und der 
konkrete Vorschlag mit einer kurzen 
Erläuterung anzugeben.
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Spatenstich
Wettkampfsportplatz am Dr. Georg Graf von Arco Schulzentrum soll Ende 2024 fertig sein

Die Stadt Nauen greift tief ins 
Portemonnaie und lässt nach vielen 

Jahren der Planung nun endlich einen 
modernen Wettkampfsportplatz am 
Dr. Georg Graf von Arco Schulzentrum in 
der Kreuztaler Straße entstehen. Mit 
dem symbolischen ersten Spatenstich 
am 1. Februar 2024 begann nun der 
nächste Bauabschnitt.

Seit vielen Jahren gibt es seitens der 
Stadt Nauen große Anstrengungen, die 
Infrastruktur des Dr. Georg Graf von 
Arco Schulzentrums weiter zu qualifizie-
ren. Neben dem Hortneubau, dem Bau 
des Multifunktionsgebäudes und umfas-
sender Sanierungsmaßnahmen im 
Bestandsgebäude soll nun auch der 
Sportplatzbau erfolgen. Noch erkennt 
man den alten Sportplatz, der inzwi-
schen in die Jahre gekommen ist. In 
dieser Woche wurden alte Büsche 
entfernt. In Kürze aber rücken die 
Baumaschinen an, und dann geht es 
richtig los.

Während der Feierstunde griff man 
tatkräftig zum Spaten. In seiner Rede 
sagte Bürgermeister Manuel Meger 
(LWN): „Wir haben bereits viel erreicht –   
ich kann mich noch gut an die Grund-

steinlegung des Multifunktionsgebäu-
des im Jahr 2019 oder auch an den 
Spatenstich für das neue Hortgebäude 
im Februar 2020 erinnern. Diese Erfolge 
verdanken wir nicht nur dem Einsatz der 
Schulgemeinschaft, sondern auch der 
großzügigen Unterstützung des Landes 
und Bundes.

In den letzten Jahren haben wir 
erheblich in die Modernisierung und 
Weiterentwicklung unserer Schule 
investiert. Das Multifunktionsgebäude 
und das Hortgebäude sind nun erfolg-
reich in Betrieb, und die brandschutz-
technische Ertüchtigung der Bestandsge-
bäude schreitet voran. Unsere 
Investitionen belaufen sich auf 10,5 
Millionen Euro, wobei Fördermittel von 
Land und Bund einen entscheidenden 
Beitrag leisten. Sie belaufen sich mittler-
weile auf 5,6 Millionen Euro.

Heute sind wir hier, um den symboli-
schen Spatenstich für den Bau des 
Sportplatzes vorzunehmen, der den 
Bedürfnissen unserer Schule und der 
Stadt Nauen gerecht werden soll. Die 
steigende Schülerzahl und der Mangel 
an Erweiterungsmöglichkeiten in 
anderen Schulen machten diese Investi-

tion notwendig. Ein Blick auf die vergan-
genen Jahre zeigt, dass unser Schulcam-
pus im Fokus der Investitionen lag und 
weiterhin liegt“, unterstrich Bürgermeis-
ter Meger.

Uwe Schüler, Staatssekretär für 
Infrastruktur und Landesplanung des 
Landes Brandenburg, betonte in seiner 
Rede: „Ich freue mich, wenn dieser 
Wettkampfplatz fertiggestellt sein wird 
und dann auch der gesamte Landkreis 
davon profitieren kann. Aber gerade für 
die Schülerinnen und Schüler hier vor 
Ort wird diese Sportstätte ein hervorra-
gendes Bindeglied für den Sportunter-
richt sein, der ja ein wichtiger Bestand-
teil in der Schuldbildung ist.“

Schulleiterin Susann Wolf sagte: „Zur 
Freude und zur Liebe zum Sport gehört 
neben Fleiß, Beharrlichkeit und Disziplin 
am Ende auch die Qualität der sportli-
chen Anlagen und natürlich das Equip-
ment. Wir werden einen Sportplatz 
bekommen, der höchsten Ansprüchen 
genügt.“ 

Bezüglich der Ausstattung des Platzes 
gab es auch Abstimmungen mit dem VfL 
Nauen. Am Donnerstag war der Verein 
mit dem 1. Vorsitzenden Werner Über-
muth und dem 2. Vorsitzenden Ingo 
Mißmann vertreten, der sich seit 1979 
im Verein engagiert.

Schülervertreter Oliver Oppermann 
sagte: „Wir Schülerinnen und Schüler 
freuen uns, dass der alte, in die Jahre 
gekommene Sportplatz, auf dem wir 
auch viel Spaß hatten, bald in neuem 
Glanz erstrahlen wird. Wir freuen uns 
aber auch, dass die zukünftigen Schüler-
generationen den neuen Platz nutzen 
können.“ 

Umrahmt wurde der Tag durch die 
Tanzeinlagen der Tanzgruppe des Hortes, 
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den ‚Rainbow Dancer‘ der 1. und 2. 
Klasse und durch den Auftritt der 
Gitarrenklasse. Auch die ‚Tanzmäuse‘ der 
3. und 4. Klasse rockten die Feier, die 
man mit einer Zusammenkunft in 
Mensa der Multifunktionshalle ausklin-
gen ließ.

Zum Werdegang der Sportstätte:  

Für die Vorplanung eines Wett-
kampfsportplatzes wurden bereits im 
Haushaltsjahr 2020 erste, noch sehr 
geringe, finanzielle Mittel vorgesehen. 
Nach einer zweiten Förderantragstel-
lung konnte die Stadt Nauen über das 
Bund-Länder-Programm „Investitions-
pakt zur Förderung von Sportstätten“ 
eine Zuwendung in Höhe von rund 
2.261.000 Euro realisieren. Nach dieser 
Förderzusage wurde die Feinplanung des 
Projektes forciert, um dem Profil der 
sportorientierten Schule gerecht zu 
werden. Nach besagter Planungsphase 
wurde im Juni 2023 der Bauantrag 
gestellt, die Teilbaugenehmigung erhielt 
die Stadt letztlich im Oktober 2023.

Informationen zum Sportplatz / 
zur Schule:

Dr. Georg Graf von Arco Schulzentrum 
ist Nauens größte Schule mit ca. 800 
Schülerinnen und Schülern, davon ca. 
500 Schülerinnen und Schüler im Grund-
schulteil.

In den vergangenen Jahren konnten 
viele Erfolge durch die Fokussierung auf 
den Standort erzielt werden.  Seit 2018 
wurden fast 2,5 Millionen Euro in die 
brandschutztechnische Ertüchtigung 
investiert, dabei flossen Fördermittel des 
Landes und des Bundes in Höhe von 
rund 1,7 Millionen Euro. Seit 2018 
wurden Sanierungen im Bestandsgebäu-
de in Höhe von 640.000 Euro vorgenom-
men.

In den Jahren 2018 bis 2021 wurde das 
Multifunktionsgebäude gebaut. Die 
Kosten beliefen sich auf 3,6 Millionen 

Euro, darunter Fördermittel vom Land 
und Bund in Höhe von fast 2,3 Millionen 
Euro. In den Jahren 2019 bis 2022 wurde 
das Hortgebäude aus Eigenmitteln in 
Höhe von 3,4 Millionen Euro gebaut. 
Derzeit finden finale Planungen zum 
Bau der Dreifelderhalle statt.

Der aktuelle Zustand des Sportplatzes 
lässt nur eine eingeschränkte Nutzung 
zu und wird dem Sportprofil der Schule 
nicht gerecht, daher sind umfassende 
Maßnahmen unumgänglich. Die geplan-
te Fertigstellung des Sportplatzes soll bis 
Ende 2024 erfolgen. 

Zur Ausstattung gehören sechs 100 
Meter-Bahnen, vier 400 Meter-Bahnen, 
Anlagen für Wurfdisziplinen wie Ku-
gelstoßen, Diskuswurf und Speerwurf. 
Weiterhin gibt es Hoch- und Weitsprung-
anlagen und ein integriertes Volleyball- 
und Basketballfeld. Es wird eine Beleuch-
tung und einen Kunstrasenplatz geben 
sowie Gerätecontainer und Sitzgelegen-
heiten.

Mit der neuen, auch für Wettbewerbe 
geeigneten Sportanlage, schafft die Stadt 
Nauen eine deutliche Verbesserung des 
Sport- und Bewegungsangebots. Nutzer 
soll auch die Grundschule Am Linden-
platz sein. Die Gesamtkosten belaufen 
sich auf rund vier Millionen Euro, wobei 
ein Zuwendungsbescheid aus dem Inves-

titionspakt zur Förderung von Sportstät-
ten in Höhe von 2.261.310,00 Euro 
(Bund: 1.884.425,00 Euro; Land: 
376.885,00 Euro) vorliegt. Aus dem 
Bund/Länder-Programm Sozialer Zu-
sammenhalt (SZH) gibt es Förderungen 
in Höhe von weiteren rund 529.000 Euro.

Mit der Umsetzung vorangegangener 
Projekte wie auch mit dem Bau dieser 
neuen Sportstätte wird ein Mehrwert 
für den Schulstandort geschaffen – so-
wohl für die Sportlandschaft Nauens als 
auch für die Innenstadt-Ost. Von dem 
aktuellen Projekt mit Strahlfunktion und 
Integrationscharakter werden auch viele 
Vereine der Stadt Nauen profitieren, die 
tolle Bedingungen für den Sport finden 
werden.

Rückblick und Ausblick

Im Sportbereich hat sich in den 
vergangenen Jahren in Nauen viel getan, 
so z. B. der Bau des Sportplatzes am 
Goethe-Gymnasium. Umfangreiche 
Sanierungsarbeiten gab es auf den 
Sportplätzen in Groß Behnitz, Kienberg 
und Markee. In der Planungsphase ist 
der Ersatzbau für den VfL Nauen, der 
dann eine zusätzliche Umkleidemöglich-
keit für die Sportler erhält. Das alte 
Gebäude wurde bereits abgerissen. 
Badenixen und Wasserratten können 
sich ab der kommenden Freibadsaison 
über die neue Wasserrutsche im Stadt-
bad Nauen freuen.

Der Bau der Dreifelderhalle wird in 
den nächsten zwei Jahren viel Geld und 
Kapazitäten in der Verwaltung binden. 
Für rund 13 Millionen Euro wird eine 
Sporthalle mit vier Klassenräumen und 
einer Tribüne entstehen, die dann das 
Sportprofil der Schule abrundet. Der 
Clou: An allen Stellen wurden die 
Bedarfe der Schule und der Vereine 
unisono bedacht, um eine multifunktio-
nale Nutzung sicherzustellen und Nauen 
einen Sportcharakter zu geben. 
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Grüne Woche
Nauen übergibt den Staffelstab am Havellandtag an Ketzin/Havel

Es ist schon Tradition auf der Grünen 
Woche: Eine kleine Erntekrone 

wechselte am 24. Januar – dem Havel-
landtag auf der Grünen Woche – in der 
Brandenburghalle den Besitzer. Nauens 
Bürgermeister Manuel Meger (LWN) 
überreichte im Beisein von Landrat 
Roger Lewandowski (CDU) den symboli-
schen Staffelstab zur Ausrichtung des 
Kreiserntefestes 2024 an die Ketziner 
Bürgermeisterin Katrin Mußhoff (partei-
los).

Nach der Absage des Fischerfestes in 
2024 freut sich die Havelstadt Ketzin 
darauf, Ausrichter des 14. Havelländer 
Erntefestes am 8. September in Paaren 
im Glien zu sein. Noch bis zum 28. Janu-
ar (Sonntag) präsentiert sich jeden Tag 
am Messestand der Reiseregion Havel-
land ein anderer regionaler Anbieter. Zur 
Reiseregion gehören neben dem Land-
kreis Havelland auch Teile des Landkrei-
ses Potsdam-Mittelmark und der kreis-

freien Stadt Brandenburg an der Havel. 
Neun sind es insgesamt, und sie alle 

nutzen die Gelegenheit, für sich die 
Werbetrommel zu rühren.
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Der Soccer-Arena einen Schritt näher
Spende des Lionsclubs Osthavelland entgegengenommen

Der Lionsclub Osthavelland hatte wie 
bereits in den letzten Jahren einen 

Stand und eine Tombola bei der Nauener 
Hofweihnacht. Einen „Löwenanteil“ des 
Erlöses war auch 2023 wieder für den 
VfL bestimmt. Nun konnte der VfL 
Nauen am 16. Januar die Spende des 
Lionsclubs Osthavelland entgegenneh-
men.

„Wir wollen eine Soccer-Arena bauen, 
um besonders den Jüngsten Spielmög-
lichkeiten zu bieten“, erklärt Ingo Miß-
mann, 2. Vorsitzender des VfL. „Die 
spielen lieber auf kleinen Feldern mit 
vielen Toren!“ Die Planungen sind weit 
fortgeschritten. Dabei zeigen sich 
besondere Anforderungen an den Bau. 
Der Boden der jetzigen Parkfläche ist 
belastet und muss ausgetauscht und 
entsorgt werden. Um auch im Winter-
halbjahr spielen zu können ist eine 
leistungsfähige Lichtanlage erforderlich. 
Auch ein ausreichend hoher Zaun ist 
erforderlich, „denn wir wollen ja die mit 
Kraft geschossenen Bälle nicht übers 
Gelände verteilen“, sagt VfL-Vorsitzender 
Werner Übermuth. „Mit dieser Spende 
kommen wir unserem Ziel einen Schritt 
näher!“

Bernd Müller, stellvertretender Vorsit-

zender des Fördervereins der Lions, 
übergab für die Osthavelländer Lions 
den symbolischen Scheck und betonte: 
„Jugendförderung ist eines unserer Ziele 
und beim VfL wird seit Jahrzehnten eine 

ausgezeichnete Jugendarbeit geleistet!“
Der LC Osthavelland hatte bereits im 

vergangenen Jahr aus dem Erlös der 
Hofweihnacht die Planung des Vorha-
bens unterstützt.

Endlich können wir Sonderangebote nutzen!
Gewünschte Tiefkühltruhe konnte Dank Spende für Nauener Tafel gekauft werden

Die „Nauener Tafel“ und die „Kinder-
oase“ erhielten am 16. Januar vom 

Lionsclub Osthavelland aus dem Erlös 

der Nauener Hofweihnacht wieder eine 
Spende. Diesmal war es die schon lange 
gewünschte Tiefkühltruhe.

„Die sozial benachteiligten Kinder 
liegen uns am Herzen“, betonte Bernd 
Müller, stellvertretender Vorsitzender 
des Fördervereins der Lions. Deswegen 
sei man auch häufiger in Kontakt. Katrin 
Gille, Leiterin der „Nauener Tafel“ freute 
sich riesig: „Bisher hatten wir keine 
Tiefkühltruhe, aber jetzt können wir 
endlich auch Sonderangebote nutzen!“ 
Natürlich wurde die Kühltruhe bis zum 
Rand gefüllt übergeben. In drei großen 
roten Kühlboxen wurden Spinat, Chi-
ckenwings, Hefeklöße und Fischstäb-
chen geliefert. Da EP Lehmann und 
REWE sich auch engagierten, konnte 
Bernd Müller versprechen: „Wenn Sie 
wieder Unterstützung brauchen – ein-
fach anrufen. Wir werden die Truhe 
noch ein zweites und ein drittes Mal 
füllen!“ Das wird sicherlich nicht lange 
auf sich warten lassen, denn die „Kinder-
oase“ bereitet täglich ca. 50 warme Essen 
für Kinder zu, die auf diese Mahlzeiten 
angewiesen sind.
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Sternsinger bringen Segen ins Nauener Rathaus
Kinder von Bürgermeister Manuel Meger und der Ersten Beigeordneten Daniela Zießnitz herzlich empfangen

Traditionell machen die Sternsinger 
bei ihrer Reise durch die Kommunen 

des Havellandes auch im Nauener 
Rathaus halt. Auch in diesem Jahr 
wurden die Kinder dort von Bürgermeis-
ter Manuel Meger (LWN) und Nauens 
Erste Beigeordnete Daniela Zießnitz 

(CDU) herzlich in Empfang genommen 
und von Kaplan Jan Wronski von der 
Pfarrei St.-Bonifatius-Nauen–Brieselang 
begleitet. Nachdem die Sternsinger den 
Segen „Christus mansionem benedicat“, 
Christus segne dieses Haus, an die 
Eingangstür zum Rathaussitzungssaal 

angebracht und gemeinsam das Lied 
„Stern über Bethlehem“ gesungen 
hatten, wurden noch weitere Büros in 
der Stadt mit dem Segen bedacht und 
dabei fleißig Spenden gesammelt.

Tischtennis beim VfL
Mit Nikolausturnier Kalender- und Sportjahr 2023 beendet

Das mit Spannung erwartete  
Nikolausturnier der Abteilung 

Tischtennis des VfL Nauen konnte am 
9. Dezember in der Sporthalle des Goethe- 
Gymnasiums starten. Das Turnier war 
nach vier Jahren des Bestehens der 
Jugendabteilung das erste Turnier dieser 
Art. 

Viele fleißige Hände halfen mit, dem 
Turnier zudem eine vorweihnachtliche 
Note zu geben. Trainer Wolfram Wege-
ner erläuterte am Rande: „Das Besondere 
an diesem Turnier ist ja, dass nicht nur 
die Kinder und Jugendlichen gegenein-
ander antreten. Auch Mutter oder Vater 
mussten mit an die Tische, um mit ihren 
Kids eine Zweiermannschaft zu bilden.“

Nach der Begrüßung der insgesamt 

62 Anwesenden gab es eine Vorführung 
aus dem Trainingsprogramm durch die 
U19, angeleitet von Olaf Voigt und 
Marcus Weber. Zwischendurch konnten 
sich derweil die Teilnehmer am üppigen 
Büffet bedienen, um dessen Organisati-
on sich vor allem die Mütter aus der 
Tischtennisabteilung vorab kümmerten.

Das Turnier wurde in zwei Altersgrup-
pen U12 und Ü12 gespielt. Bei den 
U12ern wurde in jeweils zwei Sechser-
gruppen und bei den Ü12ern ebenfalls in 
zwei Gruppen mit jeweils fünf Mann-
schaften gespielt. Die sportliche Leitung 
hatte im Turnierverlauf alle Hände voll 
zu tun. Es wurden jeweils zwei Einzel 
und – falls nötig – ein Endscheidungs-
doppel ausgetragen. Nach den Vorrun-

den wurden durch die jeweils Erst- und 
Zweitplatzierten der Gruppen die Plätze 
eins bis vier ausgespielt.

Trainer Wegener resümierte am 
Schluss des Turniers: „Alle Teilnehmer, 
ob aktiv oder als Zuschauer, hatten an 
diesen Vormittag viel Spaß. Die Zeit 
verlief wie im Flug, und gegen 14 Uhr 
konnten die Sieger Mannschaften, aber 
auch alle Kids der Abteilung Tischtennis 
mit einer Urkunde/Pokal für Platz 1, 
sowie einem Präsent überrascht wer-
den.“ Er sei sich sicher, dass das Interesse 
auch bei den Eltern geweckt werden 
konnte: „Ich würde mich natürlich 
freuen, wenn wir das Nikolausturnier 
zur Tradition werden lassen könnten.“
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Dünger aus Schafwolle
Schäfer Biermann aus Berge und Bürgermeister Meger zeigen, wie es geht

Schafwolle als Dünger – das ist nicht 
nur nachhaltig, sondern auch noch 

sehr effektiv. Davon sind nicht nur 
Schäfer Helmut Biermann und Hobby- 
Schäfer und Bürgermeister Manuel 
Meger (LWN) überzeugt. Am 13. Dezem-
ber starteten die beiden im Nauener 
Ortsteil Berge eine kleine, aber spannen-
de Versuchsreihe mit insgesamt acht 
neu gepflanzten Blutbuchen. Mit Unter-
stützung der DLG Nauen und den 
Baumschulen Nauen GmbH wurden vor 
wenigen Tagen bereits vier Blutbuchen 
als „Kontrollgruppe“ auf herkömmliche 
Weise gepflanzt. Den vier Blutbuchen, 
die heute gepflanzt wurden, hat man 
beim Vergraben der Wurzelballen einige 
Schaufeln Rohwolle untergemischt. 
„Durch die Haltung von Schafen fällt 
jährlich einiges an Wolle an“, weiß 
Bürgermeister Meger aus eigener 
Erfahrung. „Für die Herstellung von 
Kleidung ist diese verfilzte und fettige 
Wolle meist nicht mehr geeignet. Statt-
dessen kann man sie wunderbar zum 
Düngen nutzen“, so der Naturfreund. 
Außerdem könne die Wolle in den 
trockenen Sommermonaten prima 
Feuchtigkeit speichern. „Schafwolle 
besitzt einige Eigenschaften, die sich 
positiv auf das Pflanzenwachstum 
auswirken können. „Dazu muss man 
wissen, was mit der Wolle in der Erde 
passiert“, erläutert der Bürgermeister. 
„Diese ungewaschene Rohwolle ist 
sozusagen ein Alleskönner: Sie ist durch 
den hohen Anteil von Stickstoff und 
Kalium nährstoffreich nicht nur für 
unsere Vierer-Baumtestgruppe“, sondern 

auch die Tomate, der Kürbis oder die Pap-
rikaschote lieben die Schafwoll-Dün-
gung“, doziert er. Die Fasern der Wolle 
würden aber nur sehr langsam von den 
Mikroorganismen im Boden zersetzt, so 
dass der Wolldünger langzeitwirkend 
sei. „Und sie ist natürlich nachhaltig!“ 
Die Wolle von Helmut Biermanns und 
Manuel Megers Schafen stammen 
schließlich von freilebenden Schafen aus 
der Region, bei der Wolle handele es sich 
um eine Art natürlich nachwachsenden 
Rohstoff. Sören Hobohm von den Baum-
schulen Nauen ergänzt: „Auf das Ergeb-
nis bin ich selber gespannt, da wir Wolle 

zwar als Mulchmaterial kennen, als Dün-
ger bis dato aber noch keine eigene 
Erfahrung hatten.“ Man darf aber nicht 
außer Acht lassen, dass nicht alle Pflan-
zen die Wolle als Dünger verwerten 
können. „Da sollte man sich dann doch 
im Fachhandel beraten lassen. Bei 
unseren beiden Vierergruppen bin ich 
aber auf das Ergebnis nach einigen 
Jahren gespannt“, freut sich Bürgermeis-
ter Meger. „Vielleicht macht dieses 
Modell Schule, denn zum Wegwerfen ist 
mir die Wolle einfach zu schade. „Wollen 
wir doch mal seh’n!“

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gesucht!
Landratswahl, Europa- und Kommunalwahl, Wahl zum Landtag Brandenburg stehen an

Für die Landratswahl am 26. Mai 
2024, die Europa- und Kommunal-

wahl am 9. Juni 2024 sowie die Wahl 
zum Landtag Brandenburg am  
22. September 2024 werden in Nauen 
Wahlhelferinnen und -helfer benötigt. 
Gesucht werden Vorsitzende sowie 
Stellvertretende und Beisitzende für die 
Besetzung der Wahllokale und Brief-
wahllokale in der Funkstadt. Den Wahl-
helferinnen und Wahlhelfern wird ein 

Erfrischungsgeld gezahlt.
Sollten Sie Interesse an der Mitarbeit 

in einem der vielen Nauener Wahllokale 
haben, melden Sie sich bitte bei der 
Wahlleiterin der Stadt Nauen (E-Mail 
wahlen@nauen.de oder Telefonnummer 
03321/408-206). 

 Ihre personenbezogenen Daten 
werden von der Stadt Nauen zum Zweck 
der Berufung in einen Wahlvorstand 
erhoben und verarbeitet. Auf Ihr Wider-

spruchsrecht nach Artikel 21 der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung)  
(ABl. L 119 vom 04.05.2016, S 1; L 314 
vom 22.11.2016, S. 72) wird hingewiesen.
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15. Nauener Hofweihnacht 2023 
verzauberte Publikum
23 Höfe und Kellergewölbe nahmen teil

Das passende Weihnachtsgeschenk, 
die einzigartige Atmosphäre in den 

Kellergewölben oder der wärmende 
Glühwein bei einem netten Plausch mit 
Freunden. Am dritten Adventswochen-
ende gab es zig Gründe, um sich auf der 
nunmehr 15. Nauener Hofweihnacht an 
zwei Tagen ober- als auch unterirdisch 
verzaubern zu lassen.

Bei eher herbstlichem Wetter konnten 
die großen und kleinen Hofweih-
nachts-Fans in 23 Höfen oder Kellerge-
wölben kleinkünstlerische Pretiosen, 
handgemachte Musik, kurzweilige 
Theateraufführungen, Schaukämpfe der 
Semnonen oder kulinarische Köstlichkei-
ten von süß bis deftig erleben und 
genießen. Sechs Höfe mehr als im 
Vorjahr öffneten in diesem Jahr ihre Tore 
für die Besucher aus nah und fern.

Ob in den Straßen und Gassen der 
Altstadt, auf dem Rathausplatz oder auf 
dem Martin-Luther-Platz mit Karussell, 
Armbrustschießen und Handgewerkel-
tem: Überall gab es etwas zu bewundern, 
zu naschen und zu erleben an diesem 
dritten Adventswochenende.

Bürgermeister Manuel Meger (LWN) 
begrüßte im Richart-Hof die Besucher, 
bevor die  Nauener Heimatfreunde mit 
ihrem traditionellen szenischen Krip-

penspiel aufwarteten. „Ich freue mich, 
dass die Nauener Hofweihnacht auch in 
diesem Jahr wieder stattfindet. Es steckt 
viel Mühe, Arbeit und Kreativität hinter 
dieser Veranstaltung. Die Höfe beginnen 
bereits im Sommer mit der Planung, 
wenn noch gar keine Stimmung für 
Plätzchen und Glühwein aufkommt. 
Ganz herzlichen Dank dafür an das 
Kulturbüro unter der Leitung von Jana 
Geisler. Der gleiche Dank geht aber auch 
an die vielen ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfer, die die Hofweihnacht 
erst möglich machen“, lobte das Stadt-
oberhaupt.

Glücklich der, der einen Info-Flyer des 
Kulturbüros bei sich trug. Schier endlos 
war die Liste der Akteure, Stände, Gewöl-
be und Attraktionen, die die 15. Hof-
weihnacht zu bieten hatte. Alle Statio-
nen des Programms zu erleben, so 
eingefleischte Hofweihnacht-Kenner, sei 
ohnehin nur an zwei Tagen machbar.

Auch in diesem Jahr waren am Lin-
denplatz Stände nebst Open-Air-Bühne 
von Naunener DJ Tobo aufgebaut. Auch 
hier gaben sich die Nauener ihr Stell-
dichein. Die Freiwillige Feuerwehr grillte 
zuverlässig wie eh und je eine Straßen-
ecke weiter auf dem Martin-Luther-Platz 
Deftiges für „Auf die Hand“. Und auch 

der gemeinnützige Zweck kam an 
etlichen Ständen nicht zu kurz. So 
sammelten Schülerinnen und Schüler 
der Käthe-Kollwitz-Schule und des 
Goethe-Gymnasiums für die gute Sache. 
Auch die Tombola des Lions-Club Ostha-
velland auf dem Hof von Brillen-Rasch 
wurde von der Jugend des VfL Nauen 
durch Losverkauf unterstützt.

Jana Geisler vom Nauener Kulturbüro 
zog am Sonntagabend eine durchweg 
positive Resonanz: „Für mich persönlich 
ist es wichtig, dass die Leute zusammen-
kommen und einige schöne Stunden in 
der Altstadt erleben konnten. Es war 
wieder eine friedliche Hofweihnacht, auf 
der vielleicht nur ein wenig Schnee als 
i-Tüpfelchen gefehlt hat“, lacht sie.   

Am Samstagabend war die Altstadt 
voller Menschen, die friedlich feierten. 
Erst am sehr späten Abend lichteten sich 
dann die Reihen in den Gassen, und nur 
noch vereinzelt konnte man einzelne 
Nachschwärmer zählen. 

Angefangen hat die Hofweihnacht im 
Jahr 2007 als Privatinitiative von einer 
Hand voll Höfen in der Altstadt. 2008 ist 
das Kulturbüro der Stadt erstmals als 
Veranstalter aufgetreten.
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INSEK
Beginn der Erarbeitung des neuen Integrierten Stadtentwicklungskonzepts

Liebe Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Nauen, gegenwärtig wird für 

die Stadt Nauen ein neues Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept (kurz INSEK) 
erarbeitet. Wie alle Städte und Gemein-
den befindet sich auch unsere Stadt in 
einem stetigen Wandel: Der demografi-
sche Wandel und globale sowie gesell-
schaftliche Trends wie der Klimawandel, 
der Strukturwandel in Arbeit und 
Handel oder die Digitalisierung stellen 
auch uns in Nauen vor neue Herausfor-
derungen. Um diese zu bewältigen, ist es 
notwendig, auf lokaler Ebene möglichst 
allumfassend – oder in anderen Worten: 
integriert – zu planen und zu handeln.

Als zentrales Instrument zur Umset-
zung einer integrierten Stadtentwick-
lung haben sich die sogenannten Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzepte 
etabliert. Als gesamtstädtische informel-
le Planung bilden sie die Grundlage für 

die langfristige Entwicklung einer 
Gemeinde; legen Ziele, Strategien und 
Schwerpunkte für die Zukunft fest. 
Nachdem bereits 2015 ein Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept für die Stadt 
Nauen erstellt worden ist, möchten wir 
diesen Prozess unter den aktuellen und 
sich stets wandelnden Rahmenbedin-
gungen erneut begehen. Begleitet 
werden wir dabei von der ews Stadtsa-
nierungsgesellschaft mbH, einem 
Planungsbüro aus Berlin, das über 
langjährige Erfahrungen im Bereich der 
Stadtsanierung und -planung verfügt.

Da Integrierte Stadtentwicklungskon-
zepte von einem umfassenden Beteili-
gungsprozess begleitet werden, bieten 
sie zudem die Möglichkeit, den Aus-
tausch zwischen unterschiedlichen 
Akteuren der Stadtgesellschaft zu 
fördern und zu verstetigen. So werden 
im Laufe des Erarbeitungsprozesses 

verschiedene Formate stattfinden, mit 
denen Sie sich als Bürgerin und Bürger 
wie auch als Vertreterin und Vertreter 
aus Politik, Verwaltung und Zivilgesell-
schaft in die Erarbeitung einer gemein-
samen Strategie für das Nauener Stadt-
gebiet einbringen können. Den Auftakt 
hierfür bilden zum einen die sogenann-
ten Ortsbegegnungen und zum anderen 
eine Online-Umfrage, an der Sie unter 
https://www.nauen.de/insek teilneh-
men können. Die Konzepterarbeitung, in 
die die Ergebnisse der Beteiligungsfor-
mate einfließen werden, läuft bis zum 
Sommer 2025. Weitere Informationen 
können Sie unserer Internetseite sowie 
der im Amtsblatt enthaltenen Anzeige 
entnehmen.

Für Ihr Interesse und Ihre Mitwirkung 
bedanke ich mich herzlich,

Manuel Meger
Bürgermeister der Stadt Nauen

In eigener Sache! Veröffentlichungen im Amtsblatt
An dieser Stelle möchten wir auf die Möglichkeit der kostenfreien Veröffentlichung von Beiträgen der Vereine, Verbände, Kirchen sowie öffentli-
chen und kulturellen Einrichtungen aufmerksam machen. 

Die zu veröffentlichenden Beiträge sollten sich auf die Vorstellung der Einrichtung und Ankündigung von  Veranstaltungen beschränken. Nach 
Möglichkeit schicken Sie Ihre Beiträge (incl. Fotos) bitte per E-Mail, wenn nicht möglich, maschinengeschrieben (handschriftliche Beiträge 
werden nicht veröffentlicht!). 

Der Druck von Bildern, Fotos und Zeichnun gen ist nur möglich, wenn die Originale oder erstklassige Kopien vorliegen. Kopien in schlechter Quali-
tät (auf denen Kontraste nicht erkennbar sind oder schwarze Tonerstreifen die Kopie verunstalten) können nicht verarbeitet werden. 

Bitte beachten Sie das Erscheinungs datum bei der Veröffentlichung von Terminen! 

Ihren Beitrag nimmt entgegen: Frau Andrea Bublitz, Stadtverwaltung Nauen, Zimmer 23, Rathausplatz 1, 14641 Nauen, 
Tel. (03321) 408-206, Fax (03321) 408-7206, E-Mail: andrea.bublitz@nauen.de

Internetadresse der Stadt Nauen: http://www.nauen.de
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Junge Menschen treffen Senioren
Lions Club Osthavelland organisiert Mehrgenerationen-Nachmittag im Goethe-Gymnasium

Der Abi-Jahrgang des Nauener 
Goethe-Gymnasiums hat wieder 

einmal keine Mühen gescheut. In der 
Mensa waren die Tische weihnachtlich 
geschmückt, Kuchen wurde selbst 
gebacken, alles war perfekt hergerichtet 
für den Mehrgenerationen-Nachmittag 
am 7. Dezember in Nauen.

Die Gäste – vorrangig aus den Senio-

renheimen Nauens und Umgebung –  
wurden von den Schülerinnen und 
Schülern am Eingang zur Mensa bereits 
teils an der Straße herzlich begrüßt. 
Nach der offiziellen Eröffnung durch 
Schulleiterin Uta Reichel und dem 
Förderverein-Vorsitzenden des Lions 
Club Osthavelland, Jörg Barthel, stimmte 
ein Chor aus dem Abi-Jahrgang mit 

mehreren Weihnachtsliedern und einer 
kleinen Weihnachtsgeschichte auf die 
Adventszeit ein. Alle Beteiligten haben 
den Nachmittag genossen – ein schönes 
Mehrgenerationenprojekt, das der Lions 
Club nach der Pandemiephase wieder in 
seine Activity-Agenda aufgenommen 
hat.

ANzeIge
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 Hausanschrift
Stadt Nauen, Rathausplatz 1, 14641 Nauen
Postanschrift:  Stadt Nauen, Postfach 1129, 14631 Nauen
 Telefon: 03321/408-0 
 Telefax: 03321/408-216
 E-Mail: info@nauen.de
 http://www.nauen.de

Hauptgebäude, Rathausplatz 1:  Haus 1
Nebengebäude, Schützenstraße 1:  Haus 2 
Nebengebäude, Rathausplatz 2:  Haus 3 
Nebengebäude, Hofgebäude Rathausplatz 2: Haus 4

 Sprechzeiten
MO nur nach Terminvereinbarung
DI 13:00 – 17:00 Uhr
MI keine Sprechzeiten
DO 09:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr
FR nur nach Terminvereinbarung

 Öffnungszeiten Stadtinformation/Bürgerbüro (Haus 3)
MO nur nach Terminvereinbarung
DI 13:00 – 17:00 Uhr
MI keine Sprechzeiten
DO 09:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr
FR nur nach Terminvereinbarung
SA nur nach Terminvereinbarung

 Hauptgebäude, Rathausplatz 1, 14641 Nauen – Haus 1
 Vorwahl: 03321
 
Bürgermeister Telefon: /408-221
Vorzimmer Telefon: /408-222
Ortsteilbeauftragte Telefon: /408-292
Büro StVV/Wahlen/Amtsblatt Telefon: /408-206
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit Telefon: /408-307
Rechnungsprüfungsamt Telefon: /408-251
Standesamt Telefon: /408-219, 220

Stadtinformation/Bürgerbüro, 
Nebengebäude Rathausplatz 2 (Haus 3)
Anmeldung/Information/ 
Stadtinformation Telefon: /408-285
Bürgerbüro Telefon: /408-218, 234, 283
Leiterin Bürgerbüro Telefon: /408-285

1. Beigeordnete und 
FB Service/Dienstleistung Telefon: /408-280
Vorzimmer Telefon: /408-205
Demografieprojekte/Seniorenrat Telefon: /408-244
Zentrale Verwaltung Telefon: /408-228
Zentrale Vergabestelle/Organisation Telefon: /408-230
Personalwesen Telefon: /408-227
Kämmerei Telefon: /408-210, 204, 225
Kasse Telefon: /408-214, 211, 231
Vollstreckung Telefon: /408-248, 233, 203, 247
Steuern Telefon: /408-212, 209

FB Bau Telefon: /408-261, 260
Bauverwaltung Telefon: /408-217 
Stadtentwicklung/Stadtplanung Telefon: /408-213, 240
Liegenschaften Telefon: /408-207, 249, 202
Technische Infrastruktur Telefon: /408-241, 238, 246
Umwelt/Grünflächen/Gewässer Telefon: /408-242, 243 
Friedhof  Telefon: /408-242
Sanierungsträger Stadtkontor Telefon: /408-255

 Nebengebäude Schützenstraße 1, 14641 Nauen – Haus 2 
(keine Postanschrift)
 Vorwahl: 03321 
 
FB Ordnung/Sicherheit Telefon: /408-324
Gefahrenabwehr, 
Obdachlosenangelegenheiten, 
Fundbüro, Hundehaltung Telefon: /408-316
Gefahrenabwehr, 
Ruhender Verkehr Telefon: /408-320, 321, 302
Straßenreinigung Telefon: /408-322
Bußgeldstelle Telefon: /408-321, 319
Stadtforst/Jagd Telefon: /408-318
Stadtwehrführer Telefon: /408-318
Feuerschutz/ Stadtjugendwart Telefon: /408-314
Feuerwehrberater Telefon: /408-325
Gewerbe Telefon: /408-285

FB Bildung/Soziales Telefon: /408-308, 301
Schulverwaltung Telefon: /408-305
Kita-Verwaltung Telefon: /408-306, 304, 309
Koordinatorin Kinder-  
und Jugendarbeit Telefon: /408-310
Kinderfreundliche Kommune Telefon: /408-311

 Nebeneinrichtungen der Stadt Nauen ohne Schulen und Kitas
 Vorwahl: 03321 

Dienstleistungsgesellschaft der Stadt Nauen 
Zu den Luchbergen 20 Telefon: /46009-0, Fax: -30 
Feuerwehr 
Schützenstraße 9 Telefon: /454051
Familien- und Generationszentrum Nauen 
Ketziner Straße 1 Telefon: /7472277
Stadtbad 
Karl-Thon-Straße 20 Telefon: /455067
Stadtinformation Nauen 
Rathausplatz 2 (Bürgerbüro) Telefon: /408-285
Kulturbüro der Stadt Nauen 
Richart-Hof, Gartenstraße 27 Telefon:  03321/7469105
Schiedsstelle Nauen  
2.+4. DO | 15.30–17 Uhr   
im Rathaus Nauen Telefon: /408-123
Störungsmeldestelle Straßenbeleuchtung
 Telefon: 03321/408-111 
 Mail: Stbl-nauen@e-dis.de

Ansprechpartner in der Stadtverwaltung
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Das Bürgerbüro informiert
Seit dem 1. Januar 2024 gibt es keine Kinderreisepässe mehr!

Der Bundestag hat beschlossen, dass 
ab dem 01.01.2024 Kinderreisepässe 

nicht mehr neu ausgestellt, verlängert 
oder aktualisiert werden dürfen. 
Bereits ausgestellte Kinderreisepässe 
können bis zum Ende ihrer Gültigkeit 
weiterverwendet werden. 

Welches Reisedokument beantrage ich 
für mein Kind mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit?
Erziehungsberechtigte beantragen ab 
dem 01.01.2024 für ihr Kind einen 
Reisepass oder einen Personalausweis 
für Personen unter 24 Jahren. 
Diese sind dann 6 Jahre lang gültig, es 
sei denn, das verwendete Passfoto lässt 
eine Identitätsfeststellung des Kindes 
(insb. bei Säuglingen und Kleinst-
kindern) bereits vorher nicht mehr zu.
In diesem Fall muss rechtzeitig vor 
Reiseantritt ein neuer Personalausweis 
oder Reisepass für das Kind beantragt 
werden.

Allgemein gilt: 
Kinder jeden Alters benötigen bei 
Auslandsreisen ein eigenes Ausweis-
dokument.
Auskunft über das jeweils benötigte 
Reisedokument geben die Reise- und 
Sicherheitshinweise auf der Internetsei-
te des Auswärtigen Amtes.

Wo beantrage ich die Ausweisdoku-
mente und was brauche ich dafür?
Sowohl Personalausweis als auch der 
Reisepass werden im zuständigen 
Bürgerbüro bzw. Einwohnermeldeamt 
beantragt. Mitzubringen sind ein aktuel-
les Passfoto und, sofern vorhanden, ein 
bereits vorhandenes Ausweisdokument 
des Kindes. Wenn Ihr Kind bisher kein 
Ausweisdokument besitzt, müssen Sie 
die Geburtsurkunde vorweisen.
Anwesend bei der Antragsstellung 
müssen die sorgeberechtigten Elternteile 
mit ihren Ausweisdokumenten und 
auch das Kind selbst sein. Sollte ein 

sorgeberechtigtes Elternteil verhindert 
sein, muss eine Zustimmungserklärung 
dieses Elternteils zur Beantragung des 
Ausweisdokuments vorgelegt werden. 
Bei alleinigen Sorgeberechtigten ist ein 
aktuelles Negativattest des Jugendamtes 
oder ein entsprechendes Urteil des 
Familiengerichts vorzulegen.

Was kostet die Beantragung für ihr 
Kind?
Für Personen unter 24 Jahren kostet der 
Reisepass einmalig 37,50 Euro und der 
Personalausweis 22,80 Euro.

Was ändert sich noch zum 01.01.2024 
im Bereich des Passrechtes?
Die Gebühr für die Ausstellung eines 
Reisepasses für Personen ab 24 Jahren 
erhöht sich auf 70,00 Euro (bisher 60,00 
Euro).

Veranstaltungsplan der AWO
Ortsverein in der Paul-Jerchel-Straße 6, Tel.: 03321/48781

•	Jeden	Dienstag	von	9.00	bis	11.00	Uhr	
Sprechstunden. Es besteht die Möglich-
keit, Beiträge zu bezahlen, Tagesausflü-
ge und Reisen zu buchen. 

•	Jeden	Montag	10.00	Uhr	Gymnastik	im	
AWO-Treff 

•	Jeden	2.	Dienstag	13.00	Uhr	Wandern	
im schönen Havelland, Abfahrt vom 
AWO-Ortsverein, 

 Paul-Jerchel-Straße 6
•	Jeden	Mittwoch	14.00	Uhr	Informative	

Kaffeetafel.
•	Jeden	Donnerstag	13.00	Uhr	Spielnach-

mittag mit Skat und Rommé.
•	Jeden	2.	Donnerstag	um	9.00	Uhr	

Frauenklatsch bei gemütlichem Früh-
stück.

•	Jeden	Freitag	9.30	Uhr	nach	Branden-

burg zum Schwimmen.
•	Dienstag,	den	12.03.2024	AWO	Frauen-

tagsfeier ab 14.00 Uhr im AWO Treff 
Nauen, Paul-Jerchel-Straße 6.

•	Freitag,	den	05.04.2024	nach	Bad-Wils-
nack zur Therme.

•	RCB-Überraschungsfahrt	vom	17.03.	bis	
21.03.2024

Anmeldung bitte unter Tel. 03321/48781

Einladung der AWO
Liebe AWO-Freundinnen und Freun-
de, wir laden Sie recht herzlich zur 

diesjährigen Jahreshauptversammlung
am: 18.04.2024
um: 14.00 Uhr
Ort:  AWO-Begegnungsstätte 
 Paul-Jerchel-Straße 6
ein.

Tagesordnung
•	Top	1:	Bericht	des	Vorsitzenden

•	Top	2:	Bericht	des	Kassierers
•	Top	3:	Bericht	der	Revisionskommissi-

on
•	Top	4:	Aussprache	zu	den	Berichten
•	Top	5:	Entlastung	des	Vorstandes
•	Top	6:	Schlusswort	des	Vorsitzenden
Wir bitten um Eure Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Brunhilde Fischer

Vorsitzende AWO-Ortsverein Nauen e. V.

Mitarbeiter (m/w/d) 
für Unterhaltsreinigung 

in Nauen gesucht 
Minijob  

Lucia Dienstleistungsservice 
GmbH 

Tel. 0355 584360
brandenburg@lucia-gmbh.de

ANzeIge

BüRGERBüRO

VEREINE & VERBäNDE
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Jubiläumsausgabe
Aus der Arbeit des Heimatvereins Behnitz e. V.

Pünktlich zum Groß Behnitzer 
Adventsmarkt der Vereine am  

2. Dezember 2023 erschien das aktuelle 
Jahrbuch des Heimatvereins Behnitz e. V. 
Diesmal als Jubiläumsausgabe, denn wir 
können inzwischen mit Stolz auf ein 
Vierteljahrhundert erfolgreicher Ver-
einsgeschichte zurückblicken. Neben 
dem Chronikteil für die Dörfer Groß- 
und Klein Behnitz und einem ausführli-
chen Arbeitsbericht des Heimatvereins 
beinhaltet das Buch heimatgeschichtli-
che und naturkundliche Beiträge. Mit 
der Babyseite werden die neuen Erden-
bürger begrüßt, und auf der letzten Seite 
wird der Verstorbenen gedacht. Das Jahr-
buch ist bei den Behnitzern sehr beliebt 
und geht auch auf die Reise in weite 
Teile Deutschlands bis nach München. 
Für das leibliche Wohl an diesem frosti-
gen Dezembertag sorgte Vereinsmitglied 
Maria Jung. So bot sie nicht nur köstli-
che, frischgebackene Crépes mit Nutella-
creme oder Apfelmus an, sondern auch 
aromatischen Glühwein. Unterstützung 

erhielt sie von Ulrike Jait und Rita Jung.
Für die vielen Sympathiebekundungen 

im Dezember und die Geldspenden für 
unsere neuen Projekte möchte ich im 
Namen aller Mitglieder des Heimatver-

eins ein großes DANKESCHÖN ausspre-
chen.

Rita Jung
Vorsitzende des 

Heimatvereins Behnitz e. V. 

Maria Jung und Ulrike Jait am Stand des Heimatvereins

Grüße aus München
Beste Wünsche zum Geburtstag und zum Vereinsjubiläum

Auf Einladung unseres Vereins-
mitgliedes Manfred von Borsig reiste 

Anfang Februar eine kleine Delegation 
des Heimatvereins nach München,  
um Herrn von Borsig persönlich zu 
seinem großen Geburtstag zu gratulie-
ren und ihm ein Album mit Behnitzer 
Impressionen aus dem Dorf seiner 
Kindheit zu überreichen. Für die am 
24. März stattfindende Jubiläumsfeier 
anlässlich unseres 25-jährigen Ver-
einsbestehens gab uns Margareta von 
Borsig ein Grußwort für die Mitstreiter 
des Heimatvereins Behnitz e. V.  
mit auf den Weg: „… Zum Silbernen 
Jubiläum …senden wir die herzlichsten 
Grüße und Glückwünsche von  
München nach Behnitz. Für die nächsten 
25 Jahre wünschen wir erfreuliches 
Gedeihen des Heimatvereins und der 
Ortschaften Groß- und Klein Behnitz, vor 
allem weiterhin Gottes gnadenreichen 
Segen …“

Margareta und Manfred von Borsig vor der 
Oper München
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Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e. V. 
Jahres-Veranstaltungsplan 

Der Betreuungsverein Lebenshilfe 
Brandenburg e. V. berät im Landkreis 

Havelland ehrenamtlich tätige Betreuer 
und Betreuerinnen sowie Bevollmäch-
tigte. Bei der Wahrnehmung dieser 
Tätigkeit möchten wir Sie bei Ihren 
Aufgaben begleiten und unterstützen. 
Wir bieten Ihnen eine Einführung und 
die Teilnahme an Fortbildungsveranstal-
tungen an. In diesem Zusammenhang 
führen wir im Jahr 2024 folgende 
Veranstaltungen durch.

•	20.03.2024	|	Thema	„Betreuungsrechts-
reform – Unterstützte Entscheidungs-
findung“

•	17.04.2024	|	Thema	„Vorsorgende	
Verfügungen“ 

•	29.05.2024	|	Thema	„Aktuelle	Themen	
aus dem Betreuungsrecht“

•	24.07.2024	|	Thema	„Vorsorgende	
Verfügungen“

•	25.09.2024	|	Thema	„Aktuelle	Themen	
aus dem Betreuungsrecht“

•	11.12.2024	|	Thema	„Rückblick	2024	

– Ausblick 2025 – Würdigung des 
Ehrenamtes“

Unsere Veranstaltungen finden immer 
mittwochs in der Zeit von 15:00 Uhr – 
17:00 Uhr in den Räumen des Betreu-
ungsvereins Lebenshilfe Brandenburg 
e. V. in der Dammstraße 7 a Haus E in 
14641 Nauen statt.
Anmeldungen bitte jeweils bis montags 
vor dem Termin unter Tel. 03321-45 17 37 
bzw. nauen@lebenshilfe-betreuungsver-
ein.de. 

Inflationsausgleichssonderzahlung 2024 und 2025
Berufliche Betreuer, Betreuungsvereine und ehrenamtliche Betreuer können Sonderzahlung bekommen

Im Land Brandenburg üben viele 
Bürger das Ehrenamt des Rechtlichen 

Betreuers aus. Meist sind es Familienan-
gehörige, die ihre Kinder, Eltern oder 
anderen Verwandten begleiten und 
unterstützen. Dafür erhalten sie eine 
Aufwandspauschale, welche 425 € 
beträgt. Der Bundesrat hat am 15. De-
zember 2023 beschlossen, dem vom 
Deutschen Bundestag am 17. November 
2023 verabschiedeten Gesetz zuzustim-
men:

Gesetz zur Regelung einer Inflations-
ausgleichssonderzahlung für berufli-
che Betreuer, Betreuungsvereine und 
ehrenamtliche Betreuer

Ehrenamtlich tätige Betreuerinnen 
und Betreuer können 2024 und 2025 
eine Sonderzahlung zum Ausgleich infla-
tionsbedingter Mehrkosten in Höhe von 
24 € pro Jahr verlangen. Damit erhalten 
sie insgesamt 449 €. Die Aufwandspau-
schale kann nach einem Jahr Betreu-
ungsführung beantragt werden. Das 

Gesetz regelt, dass mit dem Antrag die 
Sonderzahlung als mitbeantragt gilt. Es 
ist zu beachten, dass der Antrag tatsäch-
lich innerhalb von 6 Monaten nach dem 
Jahr Betreuungsführung zu stellen ist, da 
ansonsten der Anspruch erlischt.

Bei Fragen steht Frau Saxe vom 
Betreuungsverein Lebenshilfe Branden-
burg e. V. in der Dammstraße 7a, Haus E 
in Nauen unter 03321-451737 oder per 
Mail nauen@lebenshilfe-betreuungsver-
ein.de zur Verfügung.

Rosenmontag in Groß Behnitz
Ortsbeirat organisierte  Fasching für Senioren der Gemeinde

Statt Elferrat und Büttenredner wie 
in den klassischen Karnevalshoch-

burgen, ein lustiges und zugleich anrüh-
rendes Programm der kleinsten aus der 
Kita und ein Entertainer, das waren die 
Highlights des Rosenmontagsfaschings 
für die Senioren der Gemeinde, den der 
Ortsbeirat wieder auf die Beine gestellt 
hatte.

Einige sehr originelle Kostüme waren 
dann auch zu bewundern, wie ein 
Trapperpaar, wahrscheinlich aus der 
Welt von Karl Mey entliehen, oder ein 
Paar, das dem dörflichen Charakter 
entsprechen wollte und als Rindviecher 
verkleidet war, oder auch ein anderes 
Paar, das in fröhlich buntem Outfit am 
ehesten an lustige Zirkusclowns erinner-
te. Viele trugen Hütchen, spaßige Asse-
soires und hatten bunt geschminkte 
Gesichter.

Die lustigen Lieder der Kita-Kinder 
machten den genau zum Anlass passen-

den richtigen Auftakt. Mit engagierter 
Hilfe der Erzieherinnen bewegten sie 
sich zu ihren Liedern auch mit kleinen 
Choreographien und waren voll bei der 
Sache. Frau Zöllner, die Ortsvorsteherin, 
dankte herzlich im Namen aller Zuhörer 
und überraschte die Kinder mit Ge-
schenken und kleinen Leckereien.

Das Kuchenbuffet war wieder die 
reinste Augenweide. An festlich bunt 
geschmückten Tischen ließen die Gäste 
es sich schmecken. Erstaunlich, dass es 
immer wieder neue Kreationen der 
Backkunst zu genießen gibt. Unsere 
ehrenamtlichen Bäckerinnen sind Spitze. 
Natürlich waren auch die Bewohner der 
Pflege-WG wieder bei diesem Fest dabei 
und amüsierten sich köstlich.

Eugen Gliege hatte sich wieder als 
Entertainer zur Verfügung gestellt und 
hatte dem Anlass entsprechend eine 
große Menge an kleinen Geschichten 
zum Schmunzeln dabei. Zwischendurch 

wurden gemeinsam allseits bekannte 
Stimmungs- und Trinklieder gesungen, 
wobei die instrumentale Begleitung 
nicht optimal war und die Sänger sich 
entschlossen, es a capella zu versuchen 
– mit beachtlichem Erfolg.

Dann konnte zur bewährten Mu-
sikauswahl von DJ Enno wieder das 
Tanzbein geschwungen werden, wovon 
reichlich Gebrauch gemacht wurde. Der 
Tanz setzte sich auch nach dem Abend-
essen fort und die fröhliche Runde löste 
sich erst zu später Stunde auf.

Vielen Dank allen Helfern beim 
Einkaufen, Kuchenbacken, Dekorieren, 
Unterhalten und Service sowie beim 
Aufräumen nach den Feiern. Auch vom 
Landgut Stober wurde uns wieder 
hilfreiche Unterstützung zuteil.

Von solchen – offenen für alle – Ge-
meinschaftsleistungen profitiert das 
Zusammengehörigkeitsgefühl unseres 
Dorfes spürbar und nachhaltig.
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Weihnachtsfeier der Senioren
Lasst uns froh und munter sein

Dieses Nikolaus-Lied passte so recht 
zu diesem Tag der Seniorenweih-

nachtsfeier von Quermathen und Groß 
Behnitz. Ist es doch traditionell der 
Nikolaus-Tag, an dem dieses gesell-
schaftliche Ereignis des Ortes stattfindet.

Im Gemeinschaftsraum des Feuer-
wehrgerätehauses war alles vorbereitet, 
um die feierliche Stimmung der Ad-
ventszeit auf Anhieb herzustellen. Der 
Ortsbeirat hatte mit Unterstützung 
vieler Helfer den Raum und jeden Tisch 
liebevoll weihnachtlich geschmückt, das 
Kuchenbuffet war von den bewährten 
und kundigen Bäckerinnen wieder mit 
einer kreativen Vielfalt von süßen 
Verführungen bestückt worden. Gegen 
14:30 Uhr begrüßte Ortsvorsteherin 
Angelika Zöllner etwa 50 Gäste, die sich 
sichtlich auf das Zusammensein freuten. 
Unter ihnen auch wieder die Bewohner 
der Senioren-WG im ehemaligen Pfarr-
haus in Begleitung von Pflegerinnen. 
Kleine Lichter in den Adventsgestecken 
auf allen Tischen funkelten ganz zauber-
haft, als eine Kita-Gruppe mit Erziehe-
rinnen den Raum betrat und ein kleines 
Weihnachtslieder-Programm aufführte. 
Es war schwer zu erkennen, wessen 
Augen größer vor Freude waren, die der 
Kinder oder die der Seniorinnen und 
Senioren. Die Kinder riefen dann noch 
den Weihnachtsmann herbei, der jedes 

Kind mit einem kleinen Geschenk für 
das Lampenfieber beim Auftritt belohn-
te. Vom Ortsbeirat wurden außerdem 
kleine Naschereien und Getränke für die 
kleinen Sänger sowie einige größere 
Geschenke für die Kita an die Erzieherin-
nen übergeben. Der fleißige Weihnachts-
mann forderte dann noch an jedem 
Tisch einen eigenen Beitrag in Form von 
Gedicht, Lied oder Geschichte ein, so dass 
für alle das aktive Mitmachen und noch 
mehr Fröhlichkeit bei der Feier began-
nen.

Mit weihnachtlicher Hintergrundmu-
sik von DJ Enno ging es beim Kaffeetrin-
ken und genüsslichen Kuchenschlem-
men weiter. Es folgte eine Lesung aus 
dem Buch Das Jahr im Havelland von 
Eugen Gliege. Vortragender war der 
Autor selbst, der aus Quermathen 
stammt und selbst auch schon zur 
Generation Ü70 gehört. Das Publikum 
folgte interessiert den Ausführungen 
über Geschichten, Bräuche und Bauern-
regeln aus alter Zeit. Und auch hierbei 
war der Beitrag aller wieder gefragt. Der 
Moderator hatte Liedertexte vorbereitet 
und es wurden beim gemeinsamen 
Singen auch zweite und dritte Strophen 
bekannter Weihnachtslieder aufge-
frischt.

Die Zeit verging wie im Fluge und so 
blieb gerade etwas Gelegenheit zum 

„Eintanzen“ bevor gegen 18:30 Uhr das 
Abendessen serviert wurde. Die ge-
wohnte Weihnachtskost mit Würstchen 
und Kartoffelsalat sowie leckeren 
Kanapees, Sandwiches und kleinen 
Quiches mundete allen vorzüglich.

Anschließend gab es kein Halten 
mehr, denn DJ Enno wählte Musik, der 
kaum jemand widerstehen konnte, ohne 
die Tanzfläche zu bevölkern. Auch 
individuelle Musikwünsche wurden 
erfüllt und dazu sich ausgelassen auf der 
Tanzfläche bewegt. Zwischendurch labte 
man sich ebenso an Plaudereien wie an 
Bier, Wein, Sekt und alkoholfreien 
Getränken, die zu Einkaufspreisen 
angeboten wurden. Übrigens die einzige 
Leistung, für die die Gäste bezahlen 
mussten. Die Ortsvorsteherin hatte 
rechtzeitig einen entsprechenden 
Antrag auf den Weg gebracht und so 
wurde der überwiegende Teil der Finan-
zierung des Abends durch Fördermittel 
aus dem Topf Soziale Wohlfahrt für Jung 
und Alt gestemmt und ist natürlich auch 
der ehrenamtlichen Tätigkeit der Helfer 
zu danken. Die fröhliche Feier setzte sich 
noch einige Stunden fort bis sich alle 
nach diesen schönen gemeinsamen 
Stunden beschwingt auf den Nach-Hau-
se-Weg machten.

Weihnachtsmarkt der Vereine
Geselligkeit und dörfliche Gemeinschaft wird in Groß Behnitz gepflegt

Am 2. Dezember fand der traditionel-
le Weihnachtsmarkt der Vereine von 

Groß Behnitz statt. Auf dem Gelände der 
Freiwilligen Feuerwehr und im Geräte-
haus fanden sich zahlreiche große und 
kleine Einwohner des Ortes ein, um ein 
paar stimmungsvolle Stunden zum 
Auftakt des Advent miteinander zu 
verbringen. An einigen Ständen wurden 
weihnachtliche Aufmerksamkeiten, 

Glühwein, Kaffee und Kuchen und 
herzhafte Snacks angeboten. Man 
konnte die inzwischen beliebten Mo-
natskalender mit Fotomotiven aus Groß 
Behnitz und Umgebung, hergestellt und 
angeboten durch den Förderverein 
Kirche Groß Behnitz e. V. sowie die 
Jahrbücher des Heimatvereins erwerben. 
Der Weihnachtsmann stattete einen 
Besuch ab und hatte für alle Kinder eine 

kleine Aufmerksamkeit dabei. Er wurde 
teils fröhlich lautstark, teils skeptisch 
zurückhaltend begrüßt, je nach Alter der 
Kinder, die ihn zahlreich umringten. Als 
umsichtige Weihnachtsmannhelferin 
zeigte sich die Ortsvorsteherin Angelika 
Zöllner. Die herzliche vorweihnachtliche 
Atmosphäre steckte alle an, die sich auf 
den Weg zu diesem Treffen gemacht 
hatten.
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SONSTIGES

Blutspendetermine im April
Di., 02.04.24 Nauen, OSZ, Zu den Luchbergen 26–34       15.00 bis 19.00 Uhr
  https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/OSZNauen
Fr., 05.04.24 Brieselang, Sportlerklause, Rotdornallee 1      15.00 bis 19.00 Uhr
  https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/Brieselang
Di., 09.04.24 Ketzin, Europaschule, Am Mühlenweg 17      15.00 bis 19.00 Uhr
  https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/Ketzin
Fr., 12.04.24 Dallgow-Döberitz, Rathaus, Wilmsstraße 41, 14624 Dallgow-Döberitz   15.00 bis 19.00 Uhr
  https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/Rathaus_Dallgow
Fr., 19.04.24 Friesack, Hort Friesack, Sonnenweg 6, 14662 Friesack     15.00 bis 18.30 Uhr
  https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/HortFriesack
Fr., 26.04.24 Wustermark, Bürgerbegegnungsstätte, Mühlenweg 7     15.00 bis 19.00 Uhr
  https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/Wustermark
Mi., 17.04.24 Spandau, Gemeinschaftskhs Havelhöhe, Kladower Damm 221, 14089 Berlin   15.15 bis 18.45 Uhr
  https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/Gemeinschaftskrankenhaus_Havelhoehe
Do., 18.04.24 Spandau, Ev. Waldkrankenhaus, Stadtrandstr. 555/ Haus 11 B, Parken kostenlos  14.30 bis 18.30 Uhr
  https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/ev-waldkrankenhaus
Do., 18.04.24 Spandau, Bertold-Brecht-Oberschule, Wilmsstraße 10, 13595 Berlin    15.30 bis 19.30 Uhr
  https://terminreservierung.blutspende-nordost.de/m/Berthold-Brecht-Oberschule

Eine Terminreservierung ist weiterhin notwendig! Für die aufgeführten Termine können Sie sich unter folgendem Link anmelden:
www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/

Gleiche Blutgruppe – Perfektes Match!
Nur mit vielen Blutspendern kann die Patientenversorgung gesichert werden

Jeder Mensch besitzt ein ganz 
bestimmtes Blutgruppenmuster, das 

durch die roten Blutkörperchen be-
stimmt wird. Nicht alle Blutgruppen 
kommen gleich häufig vor. In der Bevöl-
kerung in Deutschland sind die Blut-
gruppen A Rhesus positiv (37%) und 0 
Rhesus positiv (35%) am weitesten 
verbreitet. Deshalb werden sie auch am 
meisten gebraucht. Unbedingt notwen-
dig sind aber auch Spenden von seltenen 
Blutgruppen, weil es da logischerweise 
auch nur wenige Spender gibt. Dies 
betrifft auch alle rhesusnegativen 
Blutgruppen, denn den negativen 
Rhesusfaktor haben lediglich 15% der 
Bevölkerung, rhesuspositiv sind 85 %. 

Bei einer Transfusion muss die jeweils 
passende Blutgruppe zugeführt werden, 
da es sonst zu schwersten Abstoßungs-
reaktionen kommen kann. Im Notfall 
kann die Blutgruppe 0 Rhesus negativ 
als einzige allen anderen Blutgruppen 
zugeführt werden.

Spenden der seltenen Blutgruppe A 
Rhesus negativ spielten im Leben von 
Frank eine wichtige Rolle. Er war vor 
vielen Jahren nach einem schweren 
Autounfall auf genau diese Blutspenden 
angewiesen, um überleben zu können. 
Erhalten hat er sie von Spenderinnen 
und Spendern wie Magdalena, die 
seitdem sie 18 Jahre alt ist Blut spendet. 
Seit dem Spätsommer 2023 sind die 

beiden eines der beiden neuen 
„Matches“ für die Aufmerksamkeits-
kampagne It’s a Match! des DRK-Blut-
spendedienst Nord-Ost. Beide haben die 
seltene Blutgruppe A Rhesus negativ 
(6%).

In einem aktuellen Video erzählen 
Magdalena und Frank ihre sehr persönli-
chen Geschichten, und sie geben Einbli-
cke in ihr Leben. Blutspenden-Empfänger 
Frank berichtet in sehr bewegenden 
Worten von seinen Emotionen und teilt 
seinen Dank an alle engagierten Blut-
spenderinnen und -spender. Reinklicken 
lohnt sich! https://www.blutspende.de/
itsamatch/videos 

Wissenswertes rund um das Thema 
Blutspende ist im digitalen Blutspen-
de-Magazin zu finden: www.blutspende.
de/magazin 

Weitere Informationen werden auch 
unter der kostenlosen Hotline 0800 11 
949 11 erteilt. 

Für alle DRK-Blutspendetermine ist 
eine Terminreservierung erforderlich, 
die online https://www.blutspende-nor-
dost.de/blutspendetermine/ oder 
telefonisch über die kostenlose Hotline 
0800 11 949 11 oder über den Digitalen 
Spenderservice www.spenderservice.net 
erfolgen kann. 
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Ehrenamtliche Bodenschätzer gesucht!
Einsatz vorrangig im Landkreis Havelland

Mehrere ehrenamtlich 
tätige Bodenschätzer 

werden zur Verstärkung des 
landwirtschaftlichen Berufs-
standes im Schätzungsaus-
schuss des Finanzamtes 
Nauen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt gesucht. Der Einsatz 
erfolgt vorrangig im Landkreis 
Havelland.

Aufgabenschwerpunkte:
Die Bodenschätzung hat den 

gesetzlichen Auftrag, die 
landwirtschaftlich nutzbaren 
Böden flächendeckend zu 
beschreiben und zu bonitieren. 
Dazu werden die Ertragsbedingungen 
wie Bodenbeschaffenheit, Geländege-
staltung, Klima- und Wasserverhältnisse 
im Gelände erfasst und die Ertragsfähig-
keit der Böden festgestellt.

Die gewonnenen Daten stellen eine 
bundeseinheitliche Grundlage für die 
Besteuerung dar, werden aber auch für 
nichtsteuerliche Zwecke wie zur Flurbe-
reinigung, zur Erstellung von Boden-
übersichtskarten, Bodenfunktionskarten 
und Bodeninformationssystemen 
genutzt.

Anforderungsprofil:
•	Fähigkeit	körperlich	zu	arbeiten	(Bsp.:	

Aufgrabungsarbeiten, Bohrstockein-
schlagen) und mehrere Stunden über 
unebene Äcker und Weiden zu laufen

•	Voraussetzungen	sind	gute	Kenntnisse	

der Landwirtschaft und Bodenkunde 
durch eine Ausbildung oder Beruf  
als Landwirt, Meliorationsingenieur, 
Bodenkundler oder ähnliche

•	Interesse	an	einer	Tätigkeit	im	 
Außendienst nach Absprache, vorran-
gig im Frühjahr und Herbst (ca. 1 Mal 
wöchentlich)

•	Führerschein	der	Klasse	B
•	Bereitschaft,	den	eigenen	PKW	im	

Außendienst zu nutzen

Bewertung:
Die ehrenamtliche Tätigkeit wird ent-
schädigt mit 9,50 € bis 11,50 € je volle 
Stunde Abwesenheit vom Heimatort. 
Die Höhe dieser Aufwandsentschädi-
gung richtet sich nach dem Kenntnis-
stand. Zusätzlich erhalten Bodenschätzer 
Tagegeld (14,- €) und Wegstreckenent-

schädigung (0,30 €/km) 
nach dem Bundesreise-
kostengesetz. Die Entschä-
digung wird steuerfrei 
ausgezahlt. Die Einarbei-
tung in die Bodenschät-
zung erfolgt durch die 
landwirtschaftliche 
Sachverständige des 
Finanzamtes Nauen.
Bei Interesse an dieser 
verantwortungsvollen 
ehrenamtlichen Tätigkeit 
melden Sie sich bitte im 
Finanzamt Nauen bei Frau 
Claudia Vincenz unter 

Telefon 03321/412-667 oder E-Mail: 
claudia.vincenz@fa.brandenburg.de.

Hinweis zu Datenverarbeitung/Daten-
schutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitge-
teilten personenbezogenen Daten 
werden auf der Grundlage des § 26 des 
Brandenburgischen Datenschutzgeset-
zes verarbeitet. Mit der Abgabe der 
Bewerbung willigen Bewerber/innen 
(m/w/d) in die Verarbeitung der perso-
nenbezogenen Daten während des 
Auswahlverfahrens ein. Ein Widerruf 
Einwilligung ist jederzeit möglich. 
Sofern Sie mit der Verarbeitung der 
Daten nicht einverstanden sind, oder die 
Einwilligung widerrufen, kann die 
Bewerbung in diesem Bewerbungsver-
fahren nicht berücksichtigt werden.
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Komm, ich zeig Dir meine Kita!
Herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür

Wann? Am 20.04.2024
Wo? 
•	Kita	„Zur	alten	Schäferei“	im	Behnit-

zer Weg 10, Nauen OT Berge
•	Kita	„Luchzwerge“	in	der	Hertefelder	

Dorfstrasse 28, Nauen OT Berger-
damm

In der Zeit von 9:00-12:00 Uhr können 
alle kleinen und großen Besucher
•	unsere	Räumlichkeiten	und	Materia-

lien erkunden
•	die	Erzieherinnen	und	das	Konzept	

kennenlernen
•	einen	Einblick	in	unsere	vielfältigen	

Angebote erhalten

•	an	verschiedenen	Stationen	selbst	
aktiv werden 

•	sich	mit	gesunden	Snacks	und	
Getränken stärken

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Erzieherinnen 
der Kitas in Berge und Bergerdamm

Puppenhaus und Co.
Wunder gibt es! Ein Rückblick auf die Adventszeit 2023

Glaubt Ihr an Wunder? Und was 
versteht Ihr unter einem Wunder? 

Neben der Geburt eines Kindes sind es 
für euch vielleicht Naturphänomene 
oder der Sieg eurer Lieblings-Fussball-
mannschaft. 

Lasst mich von unserem „Kita“- 
Wunder berichten: Wir waren in der 
Adventszeit im vergangenen Jahr von 
Personalausfall und Krankheitswellen 
betroffen. Wir mussten die Öffnungszei-
ten zum Leid der Eltern reduzieren. Es 
war eine unruhige Zeit. Doch trotz der 
unruhigen Zeit, ist bei uns eine wunder-
volle Adventszeit im Kitaalltag einge-
kehrt. Wie fragt ihr euch? Nun ich sag es 
euch: durch ein Wunder!

Für unsere Kita kamen die Wunder in 
Form von den Menschen mit denen wir 
täglich zusammenarbeiten: Die Kinder 
und ihren Eltern, aber auch von den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
unseres Trägers der Stadt Nauen, welche 
fern von uns im Rathaus arbeiten. 

Dies geschah zum einen durch unse-
ren bewegten Adventskalender. Was das 
ist? Nun ein Adventskalender welcher 
für die Kinder unserer Kita mit täglich 
neuen Erlebnissen oder Angeboten 
„gefüllt“ war. Die Eltern hatten dabei die 
Möglichkeit, sich in unserem Kitaalltag 
mit Angeboten einbringen zu können. 
Wir öffneten unsere Türen für die 
Familien und so kamen zur Freude der 
Kinder, Elternteile oder Großeltern der 
Kinder zum Basteln oder Vorlesen zu uns 
in die Kita. Jeden Tag geschah etwas 
Spannendes. 

Selbst der Weihnachtsmann kam als 
Überraschungsgast am 18.12.2023  zu 
uns! Dies in Form von unserem Bürger-
meister Herr Meger, welcher Geschenke 
für unsere Kita brachte. Dies sorgte 
unter den Kindern für viel Aufregung.
Die größeren Kinder empfingen den 
Weihnachtsmann mit Weihnachtslie-
dern, Keksen und warmer Milch.

Der „Weihnachtmann“ zog ein kleines 
Paket aus seinem großen Sack. Auf die 
Frage eines Vorschulkindes: „Warum 
bringst du uns nur ein kleines Ge-
schenk?“ antwortete der Weihnachts-
mann: „Manchmal sind es auch gerade 
die kleinen Dinge, welche viel Freude 
bereiten können.“ Dies sorgte nach 
einem fragenden Blick für ein zustim-

mendes Nicken. Doch kurz danach 
zauberte er noch ein großes 
Puppenhaus hervor, welches mit 
viel Freude von den Kindern 
entgegengenommen wurde.

Ja der „Weihnachtsmann“ hat 
Recht: es sind vor allem die klei-
nen Dinge welche für Wunder und 
Freude sorgen. Dazu zählen vor 
allem Taten. So bekamen wir in 
unserer Personalnot unerwartete 
Unterstützung aus dem Rathaus in 
Form von Frau Klitzke, welche uns 
in der Küche unterstützt hatte.

In der unruhigen Adventszeit 
konnten die Kinder beobachten, 
wie sich Menschen trotz Ein-
schränkungen und Belastungen 
gegenseitig geholfen hatten, mit 
Motivation und Tatendrang 

Freude verbreiteten, ohne dabei eine 
Gegenleistung zu erwarten. Eltern die 
Verständnis für unsere missliche Lage 
hatten und Hilfe anboten, sich aus 
eigenem Interesse mit in unseren 
Kitaalltag einbrachten. Dies alles ist aus 
pädagogischer Sicht eine sehr wertvolle 
Erfahrung, welche die sozial-emotionale 
Entwicklung der Kinder positiv bestärkt 
hatte. – oder kurz : Es ist ein  Wunder! 

Und dieses Wunder ist nicht überna-
türlich – es ist menschlich. Wir alle 
können Wunder vollbringen! Lasst uns 
gemeinsam etwas Wundervolles ma-
chen – lasst uns füreinander da sein!

Benjamin Gabler, Kitaleitung 
der Kita „Kinderland“ Kienberg
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Ihr Immobilienmakler aus Nauen –
für Nauen und Umgebung

14641 Nauen, Holzmarktstraße 15
E-Mail: Postbox@Lipinsky-Immobilien.de
www.Lipinsky-Immobilien.de

Tel.: 03321 - 7 47 03 48
Funk: 0173 - 8 10 63 05 


